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G 3229441

Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Juli 2007, ist ab sofort erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM finden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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2010

Verordnung 
zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden 
und zur Bestimmung eines Kostenbeitrages 

für Vollstreckungsersuchen 
(Vollstreckungsbehördenbestimmungs- 

und Kostenbeitragsverordnung 
– VBBKostBVO NRW)
Vom 2. November 2007

§ 1 
Bestimmung der Vollstreckungsbehörden

(1) Geldforderungen der in § 1 des Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes NRW genannten Art werden für die in 
§ 2 dieser Verordnung genannten Gläubiger von den 
Vollstreckungsbehörden der Gemeinden beigetrieben.

(2) Die Vollstreckungsbehörde der Gemeinde am Sitz 
des Gläubigers ist zuständig, wenn sich das Verwal-
tungszwangsverfahren gegen einen Schuldner richtet, 
der seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt au-
ßerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen hat.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit gesetzliche 
Vorschriften für bestimmte Forderungen die unmittel-
bare Inanspruchnahme bestimmter Vollstreckungsbe-
hörden oder ein anderes Vollstreckungsverfahren vor-
sehen.

§ 2 
Gläubiger

Gläubiger im Sinne dieser Verordnung sind folgende 
Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, 
soweit sie im Lande Nordrhein-Westfalen ihren Sitz ha-
ben und der Landesaufsicht unterstehen, ferner Per-
sonen, denen durch Gesetz hoheitliche Aufgaben über-
tragen sind und die der Landesaufsicht unterstehen:

Architektenkammer Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf;
Ärzte-, Zahnärzte-, Apotheker- und Tierärztekammern;
Ingenieurkammer – Bau Nordrhein-Westfalen;
Kassenärztliche und Kassenzahnärztliche Vereini-
gungen;
Kirchengemeinden und Verbände von Kirchengemein-
den der Erzbistümer/Bistümer Köln, Paderborn, Aachen, 
Essen, Münster;
Kirchengemeinden und Verbände von Kirchengemein-
den der Evangelischen Kirche im Lande Nordrhein-
Westfalen;
Landesunmittelbare Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung;
Landesunmittelbare Unfallversicherungsträger der öf-
fentlichen Hand;
Träger der landwirtschaftlichen Sozialversicherung 
Nordrhein-Westfalen;
Landwirtschaftskammer;
Medizinische Dienste der Krankenversicherung;
Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure / Öffentlich 
bestellte Vermessungsingenieurinnen;
Orts-, Innungs- und Betriebskrankenkassen und deren 
Verbände;
Pflegekassen;
Steuerberaterkammern;
Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande Nord-
rhein-Westfalen;
Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und der verei-
digten Buchprüfer, Düsseldorf;
Wasser- und Bodenverbände im Sinne von § 1 Wasser-
verbandsgesetz vom 12. Februar 1991;
Westdeutscher Rundfunk, Köln;
Wohnungsbauförderungsanstalt des Landes Nordrhein-
Westfalen, Düsseldorf.

Zudem 
Rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts im Sinne 
des § 114 a Gemeindeordnung, denen nicht die Aufgabe 
der Vollstreckungsbehörde übertragen worden ist.

§ 3 
Bestimmung des Kostenbeitrages

(1) Der Kostenbeitrag, den die in § 2 dieser Verordnung 
genannten Gläubiger an die in Anspruch genommene 
Vollstreckungsbehörde je Vollstreckungsersuchen zu 
zahlen haben, beträgt 18 Euro.

(2) Das Gleiche gilt für die Industrie- und Handelskam-
mern, die Handwerkskammern, die Handwerksinnungen, 
die Kreishandwerkerschaften, die durch Landesgesetz 
geregelten Wasser- und Bodenverbände und für die 
Waldgenossenschaften.

§ 4 
In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Novem-
ber 2007 in Kraft. Gleichzeitig treten die entsprechenden 
Verordnungen der Bezirksregierungen außer Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung zur Bestimmung eines 
Kostenbeitrages für Vollstreckungsersuchen des Entsor-
gungsverbandes, des Aggerverbandes, der Emscherge-
nossenschaft, des Erftverbandes, des Lippeverbandes, 
des Niersverbandes, des Ruhrverbandes und des Wup-
perverbandes vom 5. November 1998 (GV. NRW. S. 660) 
außer Kraft.

(2) Das Innenministerium berichtet der Landesregierung 
bis zum 31. Dezember 2012 über die Notwendigkeit und 
Zweckmäßigkeit dieser Verordnung.

Diese Verordnung wird erlassen

1.
aufgrund des § 2 Abs. 2 Satz 2 und Satz 4 des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes NRW in der Neufassung 
vom 19. Februar 2003 (GV. NRW. S. 156, ber. 2005 
S. 818), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur 
Vereinfachung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
und zur Evaluierung weiterer Gesetze vom 9. Oktober 
2007 (GV. NRW. S. 379),

2.
hinsichtlich § 3 Abs. 2 aufgrund

2.1 
des § 28 Abs. 2 Satz 2 des Aggerverbandsgesetzes vom 
15. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 20), zuletzt geän-
dert durch Artikel 146 des Dritten Befristungsgesetzes 
vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306),

2.2 

des § 27 Abs. 2 Satz 2 des Emschergenossenschaftsge-
setzes vom 7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 144), zuletzt 
geändert durch Artikel 139 des Dritten Befristungsge-
setzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306),

2.3 
des § 40 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über den Erftverband 
(ErftVG) vom 3. Januar 1986 (GV. NRW. S. 54), zuletzt 
geändert durch Artikel 200 des Zweiten Befristungsge-
setzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274),

2.4 
des § 28 Abs. 2 Satz 2 des Lippeverbandsgesetzes vom 
7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 162), zuletzt geändert 
durch Artikel 140 des Dritten Befristungsgesetzes vom 
5. April 2005 (GV. NRW. S. 306),

2.5 
des § 28 Abs. 2 Satz 2 des Niersverbandsgesetzes vom 
15. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 8), zuletzt geän-
dert durch Artikel 145 des Dritten Befristungsgesetzes 
vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306),

2.6 
des § 28 Abs. 2 Satz 2 des Ruhrverbandsgesetzes vom 
7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 178), zuletzt geändert 
durch Artikel 141 des Dritten Befristungsgesetzes vom 
5. April 2005 (GV. NRW. S. 306),

2.7 
des § 28 Abs. 2 Satz 2 des Wupperverbandsgesetzes vom 
15. Dezember 1992 (GV. NRW. 1993 S. 40), zuletzt geän-
dert durch Artikel 147 des Dritten Befristungsgesetzes 
vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306),
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2.8 
des § 28 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über die Linksnie-
derrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (Linksnie-
derrheinisches Entwässerungs-Genossenschafts-Gesetz – 
LINEGG -) vom 7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 210), zu-
letzt geändert durch Artikel 142 des Dritten Befristungs-
gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306),

2.9 
des § 28 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über den Wasserver-
band Eifel-Rur (Eifel-Rur-Verbandsgesetz – Eifel-
RurVG –) vom 7. Februar 1990 (GV. NRW. S. 106), zu-
letzt geändert durch Artikel 138 des Dritten Befristungs-
gesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 306) und

2.10 
des § 20 Abs. 3 Satz 2 des Gesetzes über den Gemein-
schaftswald im Land Nordrhein-Westfalen – Gemein-
schaftswaldgesetz – vom 8. April 1975 (GV. NRW. 
S. 304), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur 
Vereinfachung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes 
und zur Evaluierung weiterer Gesetze vom 9. Oktober 
2007 (GV. NRW. S. 379).

Düsseldorf, den 2. November 2007

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Ingo  Wo l f

– GV. NRW. 2007 S. 442

2022 
2031 
237 
630 
764

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes 

über die Landesbank Nordrhein-Westfalen 
und zur Änderung anderer Gesetze

Vom 30. Oktober 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes 

über die Landesbank Nordrhein-Westfalen 
und zur Änderung anderer Gesetze

764
Artikel 1

Änderung des Gesetzes über die Landesbank 
Nordrhein-Westfalen

Das Gesetz über die Landesbank Nordrhein-Westfalen 
(Artikel 1 des Gesetzes zur Umstrukturierung der Lan-
desbank Nordrhein-Westfalen zur Förderbank des 
Landes Nordrhein-Westfalen und zur Änderung anderer 
Gesetze) vom 16. März 2004 (GV. NRW. S. 126) wird wie 
folgt geändert:

1.  Das Gesetz erhält folgende Überschrift:

 „Gesetz über die NRW.BANK (NRW.BANK G)“.

2.  Namensänderung:

 a)   In den nachfolgenden Paragrafen werden jeweils 
die Wörter „Landesbank Nordrhein-Westfalen“ 
durch die Bezeichnung „NRW.BANK“ ersetzt:

  § 1 Abs. 1
  § 2 Satz 1
  § 3 Abs. 1 Satz 1
  § 3 Abs. 2 Satz 1
  § 3 Abs. 2 Satz 2
  § 3 Abs. 3

  § 3 Abs. 4 Satz 1
  § 3 Abs. 4 Satz 4
  § 3 Abs. 5 Satz 1
  § 3 Abs. 5 Satz 3
  § 3 Abs. 6 Satz 1
  § 3 Abs. 6 Satz 2
  § 3 Abs. 7 Satz 1 (zweimal)
  § 3 Abs. 7 Satz 2 (zweimal)
  § 3 Abs. 7 Satz 3 (zweimal)
  § 3 Abs. 7 Satz 6
  § 4 Abs. 1
  § 4 Abs. 2
  § 4 Abs. 3 Satz 1
  § 4 Abs. 3 Satz 2
  § 4 Abs. 3 Satz 3
  § 4 Abs. 4 Satz 1
  § 4 Abs. 4 Satz 3
  § 4 Abs. 4 Satz 4
  § 4 Abs. 5 Satz 1
  § 4 Abs. 5 Satz 2 (dreimal)
  § 4 Abs. 5 Satz 3
  § 4 Abs. 5 Satz 4
  § 4 Abs. 6 Satz 1
  § 4 Abs. 8 Satz 1
  § 5
  § 7 Satz 1 Buchstabe a
  § 9 Abs. 1
  § 10 Satz 1
  § 11 Abs. 1 Satz 1
  § 11 Abs. 1 Satz 2
  § 11 Abs. 2 
  § 11 Abs. 3 Satz 1
  § 11 Abs. 3 Satz 2
  § 11 Abs. 4 Satz 1 (zweimal)
  § 11 Abs. 4 Satz 2 (zweimal)
  § 12 Abs. 1 Satz 1
  § 13 Abs. 1
  § 13 Abs. 2
  § 13 Abs. 4.

 b)   In § 12 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Landes-
bank NRW“ durch die Bezeichnung „NRW.
BANK“ ersetzt.

 c)   In § 13 Abs. 1 wird im Klammerzusatz das Wort 
„Landesbank“ durch die Bezeichnung „NRW.
BANK“ ersetzt.

3.  § 1 wird wie folgt geändert:

  Absatz 2 wird aufgehoben. Der bisherige Absatz 1 
wird Satz 1.

4.  § 3 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 2 Satz 2, 2. Halbsatz werden die Angaben 
„vom 18. Dezember 1991 (GV. NRW. S. 561), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 4. November 2003 
(GV. NRW. S. 682)“ durch die Angaben „in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. November 2003 
(GV. NRW. 2004 S. 212), in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt.

5.  § 4 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Buchstabe b wird nach dem Wort „Rhein-
land“ das Komma gestrichen und das Wort 
„und“ eingefügt.

  bb)   In Buchstabe c wird nach dem Wort „Westfa-
len-Lippe“ das Komma durch einen Punkt er-
setzt.

  cc)  Die Buchstaben d und e werden gestrichen.

 b)  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

   In Satz 2 wird nach dem Wort „Rheinland“ das 
Komma gestrichen und das Wort „und“ eingefügt; 
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nach dem Wort „Westfalen-Lippe“ wird das Kom-
ma gestrichen; die Wörter „der Rheinische Spar-
kassen- und Giroverband und der Westfälisch-
Lippische Sparkassen- und Giroverband“ werden 
gestrichen.

6.  § 8 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)   In Buchstabe b wird nach dem Wort „Wirt-
schaft“ ein Komma eingefügt; die Wörter 
„und Arbeit“ werden durch die Wörter „Mit-
telstand und Energie“ ersetzt.

  bb)  Die Buchstaben e und f werden gestrichen.

  cc)   In Buchstabe g wird der Buchstabe „f“ durch 
den Buchstaben „d“ ersetzt.

  dd)   Der bisherige Buchstabe „g“ wird neuer Buch-
stabe „e“.

  ee)   In Buchstabe h Satz 1 werden nach dem Wort 
„Beschäftigten“ das Komma und die Wörter 
„von denen zwei nicht in einem Dienstverhält-
nis zur Landesbank Nordrhein-Westfalen ste-
hen dürfen“ gestrichen. In Buchstabe h Satz 2 
wird der Buchstabe „g“ durch den Buchsta-
ben „e“ ersetzt. In Buchstabe h Satz 5 werden 
nach dem Wort „Wahlberechtigte“ das Kom-
ma sowie die Wörter „für zwei Mitglieder, die 
nicht dem Kreis der Beschäftigten angehören 
dürfen, und die in einem getrennten Wahlgang 
zu wählen sind, auch die in der Landesbank 
Nordrhein-Westfalen vertretenen Gewerk-
schaften“ gestrichen.

  ff)   Der bisherige Buchstabe „h“ wird neuer Buch-
stabe „f“.

 b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

   In Satz 1 wird der Buchstabe „g“ durch den Buch-
staben „e“ und der Buchstabe „h“ durch den Buch-
staben „f“ ersetzt.

 c)  Absatz 3 wird wie folgt geändert:

   In Satz 1 wird der Buchstabe „f“ durch den Buch-
staben „d“ ersetzt.

 d)  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

   Der Buchstabe „g“ wird durch den Buchstaben 
„e“ ersetzt.

7.  § 9 wird wie folgt geändert:

  In Absatz 4 Satz 2 wird das Wort „Kreditausschuss“ 
durch das Wort „Risikoausschuss“ ersetzt. Absatz 4 
Satz 3 wird gestrichen.

2022
Artikel 2

Änderung der Landschaftsverbandsordnung

Die Landschaftsverbandsordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (LVerbO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), zuletzt 
geändert durch Artikel III des GO-Reformgesetzes vom 
9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 380), wird wie folgt geän-
dert:

In § 5 Abs. 1 Buchstabe c Nr.1 werden die Wörter „Lan-
desbank Nordrhein-Westfalen“ durch die Bezeichnung 
„NRW.BANK“ ersetzt.

2031
Artikel 3

Änderung des  Landesgleichstellungsgesetzes

Das Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstel-
lungsgesetz – LGG) vom 9. November 1999 (GV. NRW. 
S. 590), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242), wird wie folgt ge-
ändert:

In § 2 Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „Landesbank 
Nordrhein-Westfalen“ durch die Bezeichnung „NRW.
BANK“ ersetzt.

237
Artikel 4

Änderung des Wohnungsbauförderungsgesetzes

Das Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. November 2003 (GV. 
NRW. 2004 S. 212), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29. März 2007 (GV. NRW. S. 146), wird wie folgt geän-
dert:

1.   In § 6 Abs. 4 Satz 2 werden die Angaben „§ 44 des 
Sparkassengesetzes“ durch die Angaben „§ 9 des Ge-
setzes über die NRW.BANK“ ersetzt.

2.   In § 8 Abs. 6 werden die Angaben „§ 44 des Sparkas-
sengesetzes“ durch die Angaben „§ 9 des Gesetzes 
über die NRW.BANK“ ersetzt.

237
Artikel 5

Änderung des Gesetzes zur Übertragung 
der Wohnungsbauförderungsanstalt auf die 

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Das Gesetz zur Übertragung der Wohnungsbauförde-
rungsanstalt auf die Westdeutsche Landesbank Giro-
zentrale vom 18. Dezember 1991 (GV. NRW. S. 561), ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes zur Neuregelung der 
Rechtsverhältnisse der öffentlich-rechtlichen Kredit-
institute in Nordrhein-Westfalen vom 2. Juli 2002 (GV. 
NRW. S. 284), wird wie folgt geändert:

1. In § 2 werden die Wörter „Landesbank Nordrhein-
Westfalen“ durch die Bezeichnung „NRW.BANK“ er-
setzt.

2. In § 3 werden die Wörter „Landesbank Nordrhein-
Westfalen“ durch die Bezeichnung „NRW.BANK“ er-
setzt.

630
Artikel 6

Änderung der Landeshaushaltsordnung

Die Landeshaushaltsordnung (LHO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. S. 158), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2006 (GV. NRW. S. 631), wird wie folgt geän-
dert:

In § 112 Abs. 2 Satz 2 werden die Wörter „Landesbank 
Nordrhein-Westfalen“ durch die Bezeichnung „NRW.
BANK“ ersetzt.

630
Artikel 7

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 30. Oktober 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter
des Ministerpräsidenten 

zugleich als
Minister für Innovation, Wissenschaft,

Forschung und Technologie

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 24 vom 14. November 2007 445

Der Minister 
für Bauen und Verkehr

Oliver  W i t t k e

– GV. NRW. 2007 S. 443

303

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung und 
anderer Gesetze

Vom 30. Oktober 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz zur Änderung 
des Gesetzes zur Ausführung 

der Verwaltungsgerichtsordnung und anderer Gesetze

Artikel I

Das Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsord-
nung (AG VwGO) vom 26. März 1960 (GV. NRW. S. 47, 
ber. S. 68), zuletzt geändert durch Artikel I des Zweiten 
Gesetzes zum Bürokratieabbau (Bürokratieabbaugesetz 
II) vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 393), wird wie 
folgt geändert:

1.  § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In Buchstabe c wird nach dem Wort „Kleve“ das 
Komma gestrichen und das Wort „und“ eingefügt 
sowie das Wort „Neuss“ und das nachfolgende 
Komma gestrichen und die Wörter „des Rhein-
Kreises Neuss und der Kreise“ eingefügt;

 b)   In Buchstabe e werden die Wörter „des Erft-
kreises“ und das nachfolgende Komma gestrichen 
und nach den Wörtern „Oberbergischen Kreises“ 
ein Komma und die Wörter „des Rhein-Erft-
Kreises“ eingefügt.

2.   In § 1 b Nr. 3 werden nach dem Wort „Mettmann“ das 
Komma, das Wort „Neuss“ und das nachfolgende 
Komma gestrichen und das Wort „und“ eingefügt so-
wie vor dem Wort „Viersen“ die Wörter „des Rhein-
Kreises Neuss und der Kreise“ eingefügt.

Artikel II

In Artikel II Satz 1 Halbsatz 2 des Zehnten Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung im Lande Nordrhein-Westfalen 
vom 17. Dezember 2002 (GV. NRW. S. 634) und in Arti-
kel II Nr. 1 Satz 2 Halbsatz 1 des Zwölften Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit im Lande Nordrhein-Westfalen 
vom 7. März 2006 (GV. NRW. S. 107) wird jeweils die 
Angabe „2007“ durch die Angabe „2009“ ersetzt.

Artikel III

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 30. Oktober 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r 

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2007 S. 445
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Gesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in 
Deutschland

Vom 30. Oktober 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

zum Staatsvertrag zum Glücksspielwesen 
in Deutschland

Artikel 1
Bekanntmachung des Staatsvertrages zum Glücksspiel-

wesen in Deutschland

§ 1 
Zustimmung

Dem Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutsch-
land, unterzeichnet vom 30. Januar bis 31. Juli 2007 
(Glücksspielstaatsvertrag), wird zugestimmt. Der Staats-
vertrag wird nachstehend als Anlage veröffentlicht.

§ 2 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten, Berichtspflicht

(1) Der Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 
Das In-Kraft-Treten ist durch das Innenministerium im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen bekannt zu geben.

(2) Sollte der Staatsvertrag nach seinem § 29 Abs. 1 
Satz 2 gegenstandslos werden, gilt sein Inhalt ab dem 
1. Januar 2008 in Nordrhein-Westfalen als nordrhein-
westfälisches Landesrecht. Dies ist durch das Innen-
ministerium bis zum 1. Februar 2008 im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen be-
kannt zu geben.

(3) Tritt der Staatsvertrag nach seinem § 28 Abs. 1 
Satz 1 mit Ablauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft, 
gilt sein Inhalt bis zu einer neuen landesrechtlichen Re-
gelung in Nordrhein-Westfalen als nordrhein-westfä-
lisches Landesrecht fort. Dies ist durch das Innenminis-
terium bis zum 1. Februar 2012 im Gesetz und Verord-
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekannt 
zu geben.

(4) Im Falle des Absatzes 2 oder des Absatzes 3 berichtet 
die Landesregierung dem Landtag bis zum 31. Dezember 
2013 über die Notwendigkeit des Fortbestehens dieses 
Gesetzes.

Artikel 2
Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrages 

zum Glücksspielwesen in Deutschland 
(Glücksspielstaatsvertrag Ausführungsgesetz NRW – 

Glücksspielstaatsvertrag AG NRW)

1. Abschnitt 
Umsetzung der Ziele des Staatsvertrages zum Glücks-

spielwesen in Deutschland

§ 1 
Ziele, Glücksspiel als öffentliche Aufgabe

(1) Ziele des Gesetzes sind

Anlage
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1.   das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht 
zu verhindern und die Voraussetzungen für eine 
wirksame Spielsuchtbekämpfung zu schaffen,

2.   das Glücksspielangebot zu begrenzen und den natür-
lichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und 
überwachte Bahnen zu lenken, insbesondere ein Aus-
weichen auf nicht erlaubte Glücksspiele zu verhin-
dern,

3.  den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten,

4.   sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß 
durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machen-
schaften geschützt und die mit Glücksspielen verbun-
dene Folge- und Begleitkriminalität einschließlich 
der Geldwäsche abgewehrt werden und

5.   einen sicheren und transparenten Spielbetrieb zu ge-
währleisten.

(2) Zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele 
nimmt das Land Nordrhein-Westfalen die Sicherstellung 
eines ausreichenden Glücksspielangebotes, die Sicher-
stellung der wissenschaftlichen Forschung zur Vermei-
dung und Abwehr von Suchtgefahren durch Glücks-
spiele, die Suchtprävention und -hilfe sowie die Glücks-
spielaufsicht als öffentliche Aufgaben wahr.

§ 2 
Organisation des staatlichen Glücksspielangebots

(1) Das Land Nordrhein-Westfalen ist zur Sicherstellung 
eines ausreichenden Glücksspielangebots allein befugt, 
innerhalb seines Staatsgebietes Glücksspiele gemäß § 10 
Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag zu veranstalten und 
durchzuführen.

(2) Das Land kann Lotterien und Sportwetten veran-
stalten. Es kann allein oder mit anderen Ländern Klas-
senlotterien veranstalten.

(3) Die Glücksspielaufsicht überwacht die Erfüllung der 
nach dem Glücksspielstaatsvertrag oder aufgrund dieses 
Gesetzes begründeten öffentlich-rechtlichen Verpflich-
tungen.

§ 3 
Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung

(1) Das Land kann die öffentliche Aufgabe, Glücksspiele 
zu veranstalten und durchzuführen, durch eine juristi-
sche Person des öffentlichen Rechts oder eine privat-
rechtliche Gesellschaft, an der eine oder mehrere juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar oder 
mittelbar maßgeblich beteiligt sind, erfüllen (§ 10 Abs. 2 
Glücksspielstaatsvertrag).

(2) Anderweitige Betätigungen der privatrechtlichen 
Gesellschaft und die Gründung von Tochterunternehmen 
bedürfen der Erlaubnis. Die Erlaubnis darf nur erteilt 
werden, wenn sichergestellt ist, dass die ordnungsge-
mäße Veranstaltung der Lotterien, Ausspielungen und 
Sportwetten hierdurch nicht gefährdet wird.

(3) Klassenlotterien, die das Land allein oder zusammen 
mit anderen Ländern veranstaltet, können auch als juris-
tische Person des öffentlichen Rechts oder als privatrecht-
liche Gesellschaft, an der eine oder mehrere juristische 
Personen des öffentlichen Rechts unmittelbar oder mittel-
bar maßgeblich beteiligt sind, betrieben werden. Diese 
nimmt die öffentliche Aufgabe nach § 10 Abs. 1 Glücks-
spielstaatsvertrag in Bezug auf Klassenlotterien wahr.

(4) Annahmestellen (§ 5), Lotterieeinnehmer (§ 6) und 
gewerbliche Spielvermittler (§ 7) bedürfen für die Ver-
mittlung von Glücksspielen der Erlaubnis der zuständi-
gen Behörde.

§ 4 
Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis zum Veranstalten, Durchführen und 
Vermitteln von Glücksspielen setzt voraus, dass

1. die Ziele des § 1 nicht entgegenstehen,

2.   die Einhaltung der Jugendschutzanforderungen nach 
§ 4 Abs. 3 Glücksspielstaatsvertrag, der Werbebe-

schränkungen nach § 5 Glücksspielstaatsvertrag und 
der Anforderungen an die Aufklärung über Suchtri-
siken nach § 7 Glücksspielstaatsvertrag sichergestellt 
ist,

3.   ein Sozialkonzept gemäß § 6 Glücksspielstaatsvertrag 
vorliegt und auch sonst die Anforderungen des § 6 
Glücksspielstaatsvertrag erfüllt sind,

4.   der Veranstalter oder Vermittler zuverlässig ist, ins-
besondere die Gewähr dafür bietet, dass die Veran-
staltung und die Vermittlung ordnungsgemäß und für 
die Spielteilnehmer nachvollziehbar durchgeführt 
wird,

5.   bei der Einführung neuer Glücksspielangebote und 
bei der Einführung neuer oder der erheblichen Er-
weiterung bestehender Vertriebswege den Anforde-
rungen des § 9 Abs. 5 Glücksspielstaatsvertrag genügt 
ist,

6.   bei Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 Glücksspielstaats-
vertrag die Teilnahme am Sperrsystem nach §§ 8, 23 
Glücksspielstaatsvertrag sichergestellt ist,

7.   der Ausschluss gesperrter Spieler nach § 20, § 21 
Abs. 3 Satz 1 und § 22 Abs. 2 Satz 1 Glücksspiel-
staatsvertrag sichergestellt ist und

8.   bei gewerblichen Spielvermittlern zudem die Einhal-
tung der Anforderungen nach § 19 Glücksspielstaats-
vertrag gewährleistet ist.

Sind die Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt, soll die 
Erlaubnis erteilt werden.

(2) Die Erlaubnis ist zu befristen und kann mit Neben-
bestimmungen verbunden werden, insbesondere können 
Vorgaben zu Einsatzgrenzen und zum Ausschluss ge-
sperrter Spieler getroffen werden, die über die §§ 20 bis 
22 Glücksspielstaatsvertrag hinausgehen.

(3) Die Erlaubnis umfasst auch die Teilnahmebedin-
gungen. In diesen sind insbesondere Bestimmungen zu 
treffen über die

1.   Voraussetzungen, unter denen ein Spiel- oder Wett-
vertrag zustande kommt,

2.  Gewinnpläne und Ausschüttungsquoten,

3.   Frist, innerhalb der ein Gewinnanspruch geltend ge-
macht werden kann,

4.   Bekanntmachung der Gewinnzahlen und der Ergeb-
nisse der Sportwetten, Auszahlung der Gewinne und

5.   Verwendung der Gewinne, auf die ein Anspruch nicht 
fristgerecht geltend gemacht worden ist.

(4) Die Erlaubnis darf nicht für das Vermitteln nach 
dem Glücksspielstaatsvertrag nicht erlaubter Glücks-
spiele erteilt werden.

§ 5 
Annahmestellen

(1) Eine Annahmestelle betreibt, wer mit behördlicher 
Erlaubnis (§ 4) und aufgrund eines privatrechtlichen 
Vertrages mit dem Veranstalter von Glücksspielen in 
Nordrhein-Westfalen (§ 3 Abs. 1) Sportwetten und Lot-
terien vermittelt.

(2) In einer Annahmestelle dürfen auch Lotterien mit 
geringerem Gefährdungspotential (§§ 12 ff. Glücksspiel-
staatsvertrag) vertrieben werden, sofern die jeweilige 
Erlaubnis dies zulässt.

(3) Eine Annahmestelle darf nicht in einer Spielhalle 
oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne des § 33i 
Gewerbeordnung eingerichtet werden.

(4) Der Antrag auf Erlaubnis zum Betreiben einer An-
nahmestelle kann nur von dem Veranstalter von Glücks-
spielen in Nordrhein-Westfalen (§ 3 Abs. 1) gestellt wer-
den.

(5) Zahl und Einzugsgebiet der Annahmestellen sind an 
den Zielen des § 1 auszurichten. Es dürfen nicht mehr 
Annahmestellen unterhalten werden, als zur Sicherstel-
lung eines ausreichenden Glücksspielangebotes im Sinne 
von § 10 Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag unter Berück-
sichtigung der unterschiedlichen Gefährdungspotentiale 
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für Glücksspiele im Sinne von § 21 Abs. 1 und § 22 
Abs. 2 Glücksspielstaatsvertrag erforderlich sind.

(6) Die Erlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn da-
durch die nach § 20 Abs. 1 Nr. 2 durch Rechtsverord-
nung festzulegende Zahl der Annahmestellen überschrit-
ten würde.

§ 6 
Klassenlotterien und Lotterieeinnehmer

(1) Über Anträge der Klassenlotterien auf Veranstaltung 
der Lotterien in Nordrhein-Westfalen entscheidet das 
nach § 17 Abs. 1 für Glücksspielwesen zuständige Innen-
ministerium. Dieses kann die zuständige Behörde eines 
anderen Landes ermächtigen, die Entscheidung auch mit 
Wirkung für Nordrhein-Westfalen zu treffen.

(2) Lotterieeinnehmer ist, wer aufgrund eines privat-
rechtlichen Vertrages mit der Nordwestdeutschen Klas-
senlotterie oder der Süddeutschen Klassenlotterie deren 
Produkte vertreibt.

(3) Eine Erlaubnis zur Betätigung als Lotterieeinnehmer 
darf nur erteilt werden, wenn die Voraussetzungen des 
§ 4 erfüllt sind. § 5 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

(4) In Nordrhein-Westfalen sind nur Verkaufsstellen von 
Lotterieeinnehmern der Nordwestdeutschen Klassenlot-
terie zulässig.

(5) Für Verkaufsstellen der Nordwestdeutschen Klassen-
lotterie, die zugleich Annahmestellen sind, kann der An-
trag im Sinn des § 25 Abs. 2 Satz 2 Glücksspielstaatsver-
trag im Auftrag der Nordwestdeutschen Klassenlotterie 
auch von dem Veranstalter von Glücksspielen in Nord-
rhein-Westfalen (§ 3 Abs. 1) gestellt werden.

§ 7 
Gewerbliche Spielvermittlung

(1) Wer sich im Land Nordrhein-Westfalen als gewerb-
licher Spielvermittler betätigen will, bedarf unbeschadet 
sonstiger Anzeigepflichten einer Erlaubnis nach § 4. 
Darüber hinaus findet § 5 Abs. 2 und 3 entsprechende 
Anwendung.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann das Vermit-
teln solcher öffentlicher Glücksspiele erlaubt werden, 
die von Veranstaltern anderer Länder im Sinne des § 10 
Abs. 2 Glücksspielstaatsvertrag veranstaltet werden und 
die in der Rechtsverordnung nach § 20 Abs. 2 festgelegt 
sind.

2. Abschnitt 
Suchtprävention und Suchtforschung, Zweckabgaben

§ 8 
Suchtprävention und Suchthilfe

Das Land beteiligt sich an der Finanzierung von Bera-
tungsstellen zur Vermeidung und Bekämpfung der 
Glücksspielsucht und zur fachlichen Beratung und Un-
terstützung der Glücksspielaufsicht.

§ 9 
Suchtforschung

(1) Das Land finanziert Projekte zur Erforschung der 
Glücksspielsucht. Zur Erfüllung dieser Aufgabe kann 
das Land mit anderen Ländern gemeinsame Projekte 
fördern.

(2) Der in § 3 Abs. 1 genannte Veranstalter von Glücks-
spielen in Nordrhein-Westfalen und die Klassenlotterien 
nach § 3 Abs. 3 sind berechtigt und auf Verlangen der 
Glücksspielaufsichtsbehörde auch verpflichtet, Daten im 
Sinne des § 23 Glücksspielstaatsvertrag in anonymisier-
ter Form für Zwecke der Glücksspielforschung zur Ver-
fügung zu stellen.

§ 10 
Zweckabgaben

(1) Zweckabgaben aus den staatlich veranstalteten 
Glücksspielen sind zur Erfüllung sozialer, kultureller 

und sonstiger gemeinnütziger Aufgaben an das Land ab-
zuführen.

(2) Zweckabgaben aus Sportwetten sind ausschließlich 
für sportliche und kulturelle Zwecke, für Zwecke des 
Umweltschutzes und der Entwicklungszusammenarbeit, 
für Zwecke der Jugendhilfe und für Zwecke der Wohl-
fahrtspflege nach § 21 Abs. 2 Spielbankgesetz sowie für 
Hilfeeinrichtungen für Glücksspielsüchtige zu verwen-
den.

3. Abschnitt 
Jugendschutz, Sperrdatei

§ 11 
Jugendschutz

(1) Das Veranstalten und das Vermitteln von öffent-
lichen Glücksspielen dürfen den Erfordernissen des Ju-
gendschutzes nicht zuwiderlaufen. Die Teilnahme von 
Minderjährigen ist unzulässig. Die Veranstalter und die 
Vermittler haben sicher zu stellen, dass Minderjährige 
von der Teilnahme ausgeschlossen sind.

(2) Veranstalter und Vermittler, soweit sie am Sperrsys-
tem teilnehmen (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7), haben nach 
Maßgabe des Glücksspielstaatsvertrages die Daten mit 
der Sperrdatei abzugleichen.

§ 12 
Sperrdatei

(1) Der in § 3 Abs. 1 genannte Veranstalter von Glücks-
spielen in Nordrhein-Westfalen ist verpflichtet, gemein-
sam mit den Spielbanken eine Sperrdatei zu unterhalten, 
in der die in § 23 Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag ge-
nannten Daten gespeichert werden (gemeinsame Sperr-
datei). Gespeichert werden auch Spielersperren, die von 
anderen vertragsschließenden Ländern oder ihren Ver-
anstaltern übermittelt werden. Gesperrte Spieler dürfen 
an Wetten und an Lotterien, die häufiger als zweimal pro 
Woche veranstaltet werden, nicht teilnehmen.

(2) Der Veranstalter im Sinne des § 3 Abs. 1 sperrt Per-
sonen, die dies beantragen (Selbstsperre) oder von denen 
sie aufgrund der Wahrnehmung ihres Personals oder 
aufgrund von Meldungen Dritter wissen oder aufgrund 
sonstiger tatsächlicher Anhaltspunkte annehmen müs-
sen, dass sie spielsuchtgefährdet oder überschuldet sind, 
ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen 
oder Spieleinsätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu 
ihrem Einkommen oder Vermögen stehen (Fremdsperre).

(3) Im Fall der Fremdsperre ist der betroffene Spieler 
vor Aufnahme in die gemeinsame Sperrdatei unverzüg-
lich anzuhören. Stimmt er der Fremdsperre nicht zu, 
sind die der Fremdsperre zugrundeliegenden Tatsachen 
durch geeignete Maßnahmen zu überprüfen.

(4) Die Selbstsperre und die Fremdsperre betragen min-
destens ein Jahr. Nach Einrichtung der Sperre teilt der 
Veranstalter von Glücksspielen in Nordrhein-Westfalen 
dem betroffenen Spieler Art und Dauer der Sperre un-
verzüglich schriftlich mit.

(5) Der Veranlasser der Sperre entscheidet auf Antrag 
des gesperrten Spielers nach Ablauf der in Absatz 4 
Satz 1 bestimmten Frist über die Aufhebung der Sperre. 
Der gesperrte Spieler hat einen Anspruch auf Löschung 
der Spielersperre, wenn die Gründe, die zur Eintragung 
in die Sperrdatei geführt haben, nicht mehr gegeben 
sind.

(6) Der in § 3 Abs. 1 genannte Veranstalter von Glücks-
spielen in Nordrhein-Westfalen ist verpflichtet, die Spie-
lersperren sowie deren Änderungen und Aufhebungen 
unverzüglich in die Sperrdatei zu übermitteln.

(7) In der gemeinsamen Sperrdatei werden auch Spieler-
sperren nach §§ 8, 23 Glücksspielstaatsvertrag gespei-
chert, die von den Spielbanken nach § 6 Abs. 2 Spiel-
bankgesetz oder den Veranstaltern anderer Länder nach 
§ 10 Abs. 2 Glücksspielstaatsvertrag übermittelt werden 
sowie Spielersperren, die von deutschen Spielbanken 
und von Spielbanken in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder in einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
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schaftsraum sowie der Schweiz nach Nordrhein-Westfa-
len übermittelt werden.

(8) Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Abs. 7 Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) für die Daten gesperrter 
Spieler ist diejenige Stelle, die die Sperre ausgesprochen 
hat.

(9) Die Daten gesperrter Spieler dürfen nur für die Kon-
trolle der Spielersperre verwendet werden. Aus der 
Sperrdatei werden den Spielbanken und den für die 
Führung der Sperrdatei zuständigen Stellen der anderen 
vertragsschließenden Länder die gespeicherten Daten 
nach §§ 8, 23 Glücksspielstaatsvertrag mitgeteilt. Ge-
werblichen Spielvermittlern, die am Sperrsystem teil-
nehmen, werden die gespeicherten Daten nach §§ 8, 23 
Glücksspielstaatsvertrag auf Anfrage mitgeteilt. Eine 
Übermittlung der Sperrdaten an andere deutsche Spiel-
banken und an Spielbanken in einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder in einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum sowie der Schweiz ist zulässig, wenn 
Gegenseitigkeit gewährleistet ist.

§ 13 
Auskunftsanspruch gesperrter Spieler

Gesperrte Spieler erhalten auf Antrag vom Betreiber der 
Sperrdatei Auskunft über folgende zu ihrer Person ge-
speicherte Daten:

1.  die Daten nach § 23 Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag,

2.   den Zweck der Speicherung (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 BDSG) 
und die Herkunft der Daten (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 
BDSG),

3.   die Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung der Daten,

4.   die Empfänger regelmäßiger Datenübermittlungen 
und,

5.   sofern ein Dritter mit der Datenverarbeitung beauf-
tragt wurde, Name und Anschrift des Auftragneh-
mers.

4. Abschnitt 
Sportwetten

§ 14 
Sportwetten

(1) Sportwetten sind Wetten mit Voraussagen zu sport-
lichen Ereignissen. Sie bedürfen der Erlaubnis der zu-
ständigen Behörde und dürfen nur durch den Veranstal-
ter von Glücksspielen in Nordrhein-Westfalen (§ 3 
Abs. 1) vertrieben werden.

(2) Als Gewinn ist für Sportwetten nach Maßgabe der 
amtlich festgesetzten Spielbedingungen die Hälfte der 
Spieleinsätze oder bei Wetten mit festen Gewinnquoten 
im Jahresmittel mindestens die Hälfte der Spieleinsätze 
an die Spielteilnehmer auszuschütten.

(3) In der Erlaubnis sollen Vorgaben zu Einsatzgrenzen, 
zum Ausschluss gesperrter Spieler, zum Wettgegenstand, 
zur Werbung, zu den Vertriebskanälen und zur Sucht-
prävention getroffen werden.

(4) Der Annahmeschluss für jede Wette muss spätestens 
5 Minuten vor Beginn der Sportveranstaltung liegen. Auf 
Sportanlagen oder sonstigen Einrichtungen, die regel-
mäßig für sportliche Veranstaltungen genutzt werden, 
dürfen Wettannahmestellen weder errichtet noch betrie-
ben werden.

5. Abschnitt 
Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential

§ 15 
Kleine Lotterien

(1) Die Erlaubnis für die Veranstaltung einer Kleinen 
Lotterie/Ausspielung im Sinne von § 18 Glücksspiel-
staatsvertrag kann für solche Veranstaltungen allgemein 
erteilt werden,

1.   die sich nicht über das Gebiet einer kreisfreien Stadt 
oder eines Kreises hinaus erstrecken,

2.   bei denen der Gesamtpreis der Lose den Wert von 
40.000 Euro nicht übersteigt und

3.   bei denen der Losverkauf die Dauer von drei Mona-
ten nicht überschreitet.

(2) In der allgemeinen Erlaubnis ist zu bestimmen, dass 
bei den Veranstaltungen, bei denen Lose ausgegeben 
werden sollen, die den sofortigen Gewinnentscheid ent-
halten, Prämien- oder Schlussziehungen nicht vorgese-
hen werden dürfen.

(3) Die allgemeine Erlaubnis ist zu befristen. Sie be-
gründet die Pflicht, die vorgesehene Veranstaltung min-
destens zwei Wochen vor Beginn der zuständigen Be-
hörde und dem für den Veranstalter zuständigen Finanz-
amt schriftlich anzuzeigen.

(4) Der Reinertrag und die Gewinnsumme müssen je-
weils mindestens ein Drittel der Entgelte betragen.

(5) Die allgemeine Erlaubnis nach Absatz 1 kann abwei-
chend von §§ 4 bis 8, § 12 Abs. 1, §§ 13, 14 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1, §§ 15 bis 17 Glücksspielstaatsvertrag erteilt wer-
den.

§ 16 
Maßnahmen bei allgemein erlaubten Veranstaltungen

(1) Für allgemein erlaubte Veranstaltungen können von 
der zuständigen Ordnungsbehörde im Einzelfall Auf-
lagen erlassen werden.

(2) Im Einzelfall kann eine allgemein erlaubte Veran-
staltung untersagt werden, wenn

 a)   gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen 
den Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in 
Deutschland oder gegen wesentliche Bestimmun-
gen der allgemeinen Erlaubnis verstoßen wird,

 b)   durch die Verwendung des Reinertrages die öf-
fentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet wird 
oder

 c)   keine Gewähr für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung der Veranstaltung oder für die zweckentspre-
chende Verwendung des Reinertrages gegeben ist.

6. Abschnitt 
Zuständigkeiten

§ 17 
Erlaubnisbehörden

(1) Die nach dem Staatsvertrag zum Glücksspielwesen 
erforderlichen Erlaubnisse für das Veranstalten und Ver-
mitteln von Lotterien und Sportwetten werden vom In-
nenministerium erteilt, soweit dieses Gesetz die Zustän-
digkeit nicht anders regelt. Das Innenministerium ist 
auch zuständig für Erlaubnisse zur Einführung neuer 
Glücksspielangebote im Sinne von § 9 Abs. 5 Satz 1 
Glücksspielstaatsvertrag oder zur Einführung neuer Ver-
triebswege oder zur erheblichen Erweiterung bestehen-
der Vertriebswege im Sinne von § 9 Abs. 5 Satz 2 
Glücksspielstaatsvertrag in Nordrhein-Westfalen.

Das Innenministerium ist auch für solche Veranstaltun-
gen zuständig, die zugleich im Gebiet eines anderen 
Bundeslandes durchgeführt werden bzw. für Veranstal-
tungen, die über den Zuständigkeitsbereich einer Be-
zirksregierung hinausgehen sowie für Veranstaltungen 
in der Form des Gewinnsparens. Das Innenministerium 
kann die zuständige Behörde eines anderen Bundes-
landes ermächtigen, eine Erlaubnis auch mit Wirkung 
für das Land Nordrhein-Westfalen zu erteilen, wenn der 
Sitz des Veranstalters in dem betreffenden Bundesland 
liegt und die Veranstaltung sich auf das Gebiet des 
Landes Nordrhein-Westfalen erstrecken soll.

(2) Das Innenministerium stellt sicher, dass Lotterien, 
Ausspielungen und Sportwetten im Sinne des § 3 
Glücksspielstaatsvertrag ordnungsgemäß veranstaltet 
oder durchgeführt, Abgaben abgeführt und die in der 
Erlaubnis enthaltenen Nebenbestimmungen eingehalten 
werden. Das Innenministerium kann insbesondere 
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1.   die Erlaubnis widerrufen, nachträglich beschränken 
oder mit Auflagen versehen,

2.   die Kosten der Veranstaltung oder Durchführung 
durch einen Sachverständigen prüfen lassen,

3.   jederzeit Auskunft über den gesamten Geschäfts- und 
Spielbetrieb verlangen und die Geschäftsunterlagen 
des Erlaubnisnehmers einsehen und

4.   durch Beauftragte an Sitzungen und Besprechungen 
entscheidungsbefugter Gremien des Erlaubnisneh-
mers teilnehmen. Das Grundrecht der Unverletzlich-
keit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) 
wird insoweit eingeschränkt.

(3) Die Bezirksregierungen sind zuständig für die Ertei-
lung von Erlaubnissen für

1.   die Veranstaltung von Lotterien und Ausspielungen 
innerhalb ihres Bezirks,

2.   die Vermittlung von Glücksspielen durch Annahme-
stellen im Sinne von § 3 Abs. 5 Glücksspielstaatsver-
trag und

3.   den Losverkauf durch Verkaufsstellen der Nordwest-
deutschen Klassenlotterie und durch Losverkäufer.

Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nrn. 1 – 3 finden entspre-
chende Anwendung.

(4) Die Bezirksregierung Düsseldorf ist landesweit zu-
ständig für die Erteilung von Erlaubnissen für die ge-
werbliche Spielvermittlung. Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 
Nrn. 1 – 3 finden entsprechende Anwendung.

§ 18 
Aufsichtsbehörden

(1) Das Innenministerium ist zuständige Aufsichtsbe-
hörde für die Überwachung und Untersagung der Mit-
wirkung von Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitu-
ten an Zahlungen für unerlaubtes Glücksspiel und an 
Auszahlungen aus unerlaubtem Glücksspiel gemäß § 9 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Glücksspielstaatsvertrag.

(2) Die Bezirksregierung Düsseldorf ist landesweit zu-
ständige Aufsichtsbehörde für die Überwachung und 
Untersagung von unerlaubten Glücksspielen und der 
Werbung hierfür

a)  im Rundfunk,

b)   soweit der Veranstalter des Glücksspiels weder einen 
Sitz noch eine Betriebsstätte in Nordrhein-Westfalen 
hat und sich die Maßnahme gegen den Veranstalter 
richtet oder

c)   soweit die unerlaubten Glücksspiele oder die Wer-
bung hierfür über Telekommunikationsanlagen über-
mittelt werden.

§ 1 Abs. 2 Telemedienzuständigkeitsgesetz und Zustän-
digkeiten, die sich aus dem Rundfunkstaatsvertrag, dem 
Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen oder dem 
WDR-Gesetz ergeben, bleiben hiervon unberührt.

(3) Im Übrigen sind die örtlichen Ordnungsbehörden für 
die Überwachung und Untersagung von unerlaubten 
Glücksspielen und der Werbung hierfür einschließlich 
der Maßnahmen nach § 16 zuständig.

7. Abschnitt 
Schlussbestimmungen

§ 19 
Überleitungsvorschrift

Abweichend von § 4 Abs. 4 Glücksspielstaatsvertrag 
kann bei Lotterien die Veranstaltung und Vermittlung 
im Internet bis 31. Dezember 2008 erlaubt werden, wenn 
die Beachtung der in § 25 Abs. 6 Glücksspielstaatsver-
trag genannten Voraussetzungen sichergestellt ist. Der 
Nachweis ist durch Vorlage geeigneter Darstellungen 
und Bescheinigungen zu führen; die Erlaubnisbehörde 
ist ohne derartige Unterlagen nicht zu eigenen Ermitt-
lungen verpflichtet. Die Erlaubnis gilt als bis zum 31. 
Dezember 2008 erteilt, wenn und solange Satz 1 beachtet 
wird, ein dem Satz 2 genügender Antrag gestellt wurde, 
in dem eine Einsatzgrenze von nicht mehr als 1.000 Euro 

pro Monat vorgesehen ist, und innerhalb eines Monats 
nach Eingang dieses Antrags bei der zuständigen Be-
hörde dem Antragsteller keine Aufforderung zugestellt 
wird, das Internetangebot bis zur Erteilung einer Er-
laubnis zu unterlassen.

§ 20 
Verordnungsermächtigung

(1) Das Innenministerium wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den fachlich betroffenen Ressorts durch 
Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über

1.   das Erlaubnisverfahren nach § 4 Abs. 1 Glücksspiel-
staatsvertrag in Verbindung mit § 4 dieses Gesetzes, 
insbesondere zu Umfang, Inhalt und Zahl der erfor-
derlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise und Beschei-
nigungen,

2.   die Zahl und das Einzugsgebiet der Annahmestellen 
nach § 5 Abs. 5 unter Berücksichtigung der Einwoh-
nerzahlen im Umkreis des jeweiligen Geschäfts-
raumes und

3.   das Betreiben der Sperrdatei nach §§ 8, 23 Glücks-
spielstaatsvertrag und die Teilnahme des Veranstal-
ters von Glücksspielen in Nordrhein-Westfalen nach 
§ 3 Abs. 1 dieses Gesetzes an einer bundesweiten Zen-
traldatei.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Vorschriften zu erlassen über die Glücks-
spiele der Veranstalter anderer Länder nach § 10 Abs. 2 
Glücksspielstaatsvertrag, deren Vermittlung ohne eine 
Veranstaltungserlaubnis der zuständigen nordrhein-
westfälischen Behörde auch im Hinblick auf die Ziele 
des § 1 erlaubt werden kann (§ 7 Abs. 2).

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig 

a)   entgegen § 4 Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag in Nord-
rhein-Westfalen ohne Erlaubnis ein Glücksspiel ver-
anstaltet, vermittelt oder vertreiben lässt,

b)   entgegen § 4 Abs. 3 Sätze 2 und 3 Glücksspielstaats-
vertrag Minderjährige an Glücksspielen teilnehmen 
lässt,

c)   entgegen § 5 Abs. 3 Glücksspielstaatsvertrag im Fern-
sehen für öffentliches Glücksspiel wirbt,

d)   entgegen § 5 Abs. 3 Glücksspielstaatsvertrag im 
 Internet oder über Telekommunikationsanlagen für 
öffentliches Glücksspiel wirbt,

e)   entgegen § 5 Abs. 4 Glücksspielstaatsvertrag für un-
erlaubte Glücksspiele wirbt,

f)   entgegen § 6 Glücksspielstaatsvertrag seiner Ver-
pflichtung nicht nachkommt, die im Sozialkonzept 
beschriebenen Maßnahmen umzusetzen,

g)   entgegen § 7 Glücksspielstaatsvertrag seinen Aufklä-
rungspflichten nicht nachkommt,

h)   entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 Glücksspielstaatsver-
trag die erforderlichen Auskünfte nicht oder nicht 
vollständig erteilt oder verlangte Unterlagen und 
Nachweise nicht vorlegt,

i)   entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Glücksspielstaatsver-
trag als Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut 
vollziehbaren Untersagungsverfügungen der Glücks-
spielaufsichtsbehörde nicht nachkommt,

j)   entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Glücksspielstaatsver-
trag als Diensteanbieter vollziehbaren Untersagungs-
verfügungen der Glücksspielaufsichtsbehörde nicht 
nachkommt,

k)   entgegen § 15 Abs. 1 eine Kleine Lotterie veranstaltet 
oder eine gemäß § 16 Abs. 2 untersagte Veranstaltung 
durchführt,

l)   entgegen § 15 Abs. 3 die Veranstaltung einer Kleinen 
Lotterie den zuständigen Behörden nicht oder nicht 
rechtzeitig schriftlich anzeigt oder gegen erteilte Auf-
lagen (§ 16 Abs. 1) verstößt,
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m)  gegen Bestimmungen oder Nebenbestimmungen einer 
behördlichen Erlaubnis nach § 17 Glücksspielstaats-
vertrag verstößt,

n)   entgegen § 19 Glücksspielstaatsvertrag als gewerb-
licher Spielvermittler die für die Tätigkeit des ge-
werblichen Spielvermittlers geltenden Anforderungen 
nicht erfüllt, insbesondere dem bestellten Treuhänder 
die Spielunterlagen, die zur Führung der Geschäfte 
erforderlichen Unterlagen, die der Durchführung der 
Veranstaltung dienenden Gegenstände oder den Spiel-
ertrag ganz oder teilweise nicht herausgibt, die erfor-
derlichen Auskünfte nicht oder nicht vollständig er-
teilt oder die zur einstweiligen Fortführung der Ver-
anstaltung erforderlichen Dienstleistungen oder das 
hierfür erforderliche Personal nicht zur Verfügung 
stellt sowie nicht mindestens zwei Drittel der verein-
nahmten Beträge an den Veranstalter weiterleitet,

o)   entgegen § 21 Abs. 3 oder § 22 Abs. 2 Glücksspiel-
staatsvertrag gesperrte Spieler an den dort genannten 
Glücksspielen ohne die erforderliche Identitäts-
kontrolle teilnehmen lässt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 500.000 Euro geahndet werden.

(3) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 begangen 
worden, so können die Gegenstände,

a)  auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder

b)   die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung 
oder Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt 
gewesen sind,

 eingezogen werden. Gleiches gilt für durch die Ord-
nungswidrigkeit gewonnenen oder erlangten Gelder. § 23 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwen-
den. Der eingezogene Reinertrag ist den in § 10 genann-
ten Zwecken zuzuführen.

(4) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
in den Fällen des Absatzes 1

a)  Buchstabe i) das Innenministerium,

b)   Buchstaben a), b) und e), soweit die Verstöße im 
Rundfunk oder über Telekommunikationsanlagen er-
folgen, die Bezirksregierung Düsseldorf,

c)   Buchstaben a), b) und e), soweit der Veranstalter des 
Glücksspiels weder einen Sitz noch eine Betriebsstät-
te in Nordrhein-Westfalen hat und sich die Maßnah-
me gegen den Veranstalter richtet, die Bezirksregie-
rung Düsseldorf,

d)   Buchstaben c), d) und j) die Bezirksregierung Düssel-
dorf,

e)  Buchstabe n) die Bezirksregierung Düsseldorf,

f)   Buchstaben f) und o) die jeweils zuständige Erlaub-
nisbehörde,

g)   Buchstabe g), im Rahmen eines Erlaubnisverfahrens, 
die jeweils zuständige Erlaubnisbehörde,

h)  im Übrigen die örtliche Ordnungsbehörde.

§ 22 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten, Fortgelten 

erteilter Erlaubnisse, Berichtspflicht

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

(2) Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes werden das Ge-
setz zur Ausführung des Staatsvertrages zum Lotterie-
wesen in Deutschland (Lotterieausführungsgesetz – 
LoAG) vom 16. November 2004 (GV. NRW. S. 686), das 
Sportwettengesetz vom 3. Mai 1955 (GV. NRW. S. 84), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 21. 
Dezember 2006 (GV. NRW. S. 631), und das Gesetz über 
die Veranstaltung und Durchführung von Lotterien und 
Ausspielungen durch das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 15. Dezember 2005 (GV. NRW. S. 949), aufgehoben.

(3) Die nach altem Recht erteilten Erlaubnisse bleiben 
bis zum 31. Dezember 2008 in Kraft.

(4) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2013 über die Notwendigkeit des Fortbe-
stehens dieses Gesetzes.

Artikel 3
Gesetz über die Zulassung öffentlicher Spielbanken im 

Land Nordrhein-Westfalen 
(Spielbankgesetz NRW – SpielbG NRW)

1. Abschnitt 
Spielbanken

§ 1 
Ziele des Gesetzes

Ziele des Gesetzes sind

1.   das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht 
zu verhindern und die Voraussetzungen für eine 
wirksame Spielsuchtbekämpfung zu schaffen,

2.  das Glücksspielangebot in Spielbanken zu begrenzen 
und den natürlichen Spieltrieb der Bevölkerung in ge-
ordnete und überwachte Bahnen zu lenken, insbeson-
dere ein Ausweichen auf nicht erlaubte Glücksspiele 
zu verhindern,

3.  den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten,

4.   sicherzustellen, dass Glücksspiele in Spielbanken ord-
nungsgemäß durchgeführt, die Spieler vor betrüge-
rischen Machenschaften geschützt und die mit Glücks-
spielen verbundene Folge- und Begleitkriminalität 
einschließlich der Geldwäsche abgewehrt werden und

5.   einen sicheren und transparenten Spielbetrieb zu ge-
währleisten.

§ 2 
Zulassung von Spielbanken

(1) Glücksspiele dürfen öffentlich nur in oder von Spiel-
banken veranstaltet werden; die Vorschriften, nach de-
nen in Nordrhein-Westfalen Lotterien und Ausspie-
lungen sowie Sportwetten veranstaltet werden dürfen, 
bleiben unberührt.

(2) Im Land Nordrhein-Westfalen können bis zu vier 
Spielbanken zugelassen werden.

(3) Spielbanken haben an jedem Standort das Große und 
Kleine Spiel (Automatenspiel) anzubieten.

§ 3 
Gesellschafter und Betreiber

(1) Gesellschafter eines Unternehmens zum Betrieb  einer 
Spielbank dürfen nur juristische Personen des öffent-
lichen Rechts oder solche juristischen Personen des pri-
vaten Rechts sein, deren Anteile überwiegend dem Land 
Nordrhein-Westfalen gehören.

(2) Spielbankunternehmer im Sinne dieses Gesetzes und 
der auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nungen ist derjenige, der eine Spielbank tatsächlich be-
treibt.

§ 4 
Erlaubnis

(1) Die Landesregierung entscheidet auf Vorschlag des 
Innenministeriums, in welcher Gemeinde eine öffentliche 
Spielbank errichtet und betrieben werden darf. Die Er-
laubnis ist zu versagen, wenn der Betrieb der Spielbank 
den Zielen des § 1 zuwiderläuft.

(2) Der Betrieb einer Spielbank im Internet ist verboten.

(3) Die Erlaubnis bedarf der Schriftform. Auf ihre Ertei-
lung oder Verlängerung besteht kein Anspruch. Die 
 Erlaubnis kann jeweils für die Dauer von zehn Jahren 
erteilt und jederzeit mit einer Frist von zwei Jahren zum 
Jahresende widerrufen werden. 

(4) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn

1.   der Betrieb der Spielbank den Zielen des § 1 Abs. 1 
nicht zuwiderläuft,

2.   die Einhaltung der Jugendschutzanforderungen nach 
§ 4 Abs. 3 Glücksspielstaatsvertrag, der Werbebe-
schränkungen nach § 5 Glücksspielstaatsvertrag und 
der Anforderungen an die Aufklärung über Suchtri-
siken nach § 7 Glücksspielstaatsvertrag sichergestellt 
ist,
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3.   ein Sozialkonzept gemäß § 6 Glücksspielstaatsvertrag 
vorliegt und auch sonst die Anforderungen des § 6 
Glücksspielstaatsvertrag erfüllt sind,

4.  der Spielbankunternehmer und die sonst für den 
Spielbetrieb verantwortlichen Personen Gewähr für 
den ordnungsrechtlich und wirtschaftlich einwand-
freien Betrieb der Spielbank bieten und die eingesetz-
ten Geräte und Programme einen ordnungsgemäßen 
Spielverlauf gewährleisten,

5.  durch den Betrieb der Spielbank weder die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung gefährdet noch sonstige öf-
fentliche Belange beeinträchtigt werden.

(5) Die Erlaubnis muss insbesondere bezeichnen

1.   die Spielbankgemeinde und die Räume, in denen die 
Spielbank betrieben werden darf,

2.   die Zahl der höchstens in einer Spielbank zulässigen 
Spieltische und Automaten.

(6) Die Erlaubnis soll Bestimmungen enthalten, insbe-
sondere über

1.  die Beschränkung der Werbung,

2.   die Entwicklung und Umsetzung eines Sozialkon-
zepts zur Vorbeugung und zur Behebung von Glücks-
spielsucht,

3.   die Aufklärung über die Wahrscheinlichkeit von Ge-
winn und Verlust, die Suchtrisiken der von der Spiel-
bank angebotenen Glücksspiele und Möglichkeiten 
der Beratung und Therapie von Spielsüchtigen,

4.  Pflichten gegenüber der Spielbankaufsicht,

5.  die Auswahl der Spielbankleitung und des Personals,

6.   sonstige Pflichten, die bei Errichtung, Einrichtung 
und Betrieb einer Spielbank zu beachten sind.

(7) Die Erlaubnis kann entzogen werden, wenn der 
 Betrieb den Zielen des § 1 dieses Gesetzes zuwiderläuft.

§ 5 
Jugend- und Spielerschutz, Zugangskontrolle

(1) Die Spielbank überprüft die Identität und das Alter 
der Spieler, bevor sie ihnen Zutritt gewährt.

(2) Der Aufenthalt in der Spielbank ist Personen unter 
18 Jahren und gesperrten Spielern nicht gestattet.

(3) Die Durchsetzung des Verbots nach Absatz 2 ist 
durch Kontrolle des Ausweises oder eine vergleichbare 
Identitätskontrolle und Abgleich mit der Sperrdatei des 
in § 3 Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag AG NRW genann-
ten Veranstalters zu gewährleisten.

(4) Geldbezugsautomaten sind in den Spiel- und Auto-
matensälen nicht gestattet.

§ 6 
Spielersperre

(1) Gesperrte Spieler dürfen am Spielbetrieb in Spiel-
banken nicht teilnehmen. Zur Feststellung einer Spieler-
sperre bedienen sich die Spielbanken der Sperrdatei des 
in § 3 Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag AG NRW genann-
ten Veranstalters.

(2) Die Spielbanken sperren Personen, die dies beantra-
gen (Selbstsperre) oder von denen sie aufgrund der 
Wahrnehmung ihres Personals oder aufgrund von Mel-
dungen Dritter wissen oder aufgrund sonstiger tatsäch-
licher Anhaltspunkte annehmen müssen, dass sie spiel-
suchtgefährdet oder überschuldet sind, ihren finanziel-
len Verpflichtungen nicht nachkommen oder Spielein-
sätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Ein-
kommen oder Vermögen stehen (Fremdsperre).

(3) Die Spielbanken können Personen sperren, die gegen 
die Spielordnung (§ 10) oder die Spielregeln verstoßen, 
gegen die ein begründeter Verdacht eines solchen Ver-
stoßes besteht oder denen aufgrund des Hausrechts der 
Zutritt zur Spielbank untersagt wurde (Störersperre). 
Die Tatsachen, die zur Sperre geführt haben, sind zu 
speichern. Die Absätze 7 und 9 gelten entsprechend.

(4) Die Spielbanken sind verpflichtet, die Spielersperren 
nach Absatz 2 sowie deren Änderungen und Aufhe-

bungen unverzüglich an den in § 3 Abs. 1 Glücksspiel-
staatsvertrag AG NRW genannten Veranstalter von 
Glücksspielen zur Aufnahme in die Sperrdatei nach § 12 
Glücksspielstaatsvertrag AG NRW zu übermitteln.

(5) Im Fall der Fremdsperre ist der betroffene Spieler 
vor Aufnahme in die gemeinsame Sperrdatei anzuhören. 
Stimmt er der Fremdsperre nicht zu, sind die der Fremd-
sperre zugrundeliegenden Tatsachen durch geeignete 
Maßnahmen zu überprüfen.

(6) Die Selbstsperre und die Fremdsperre betragen min-
destens ein Jahr. Nach Einrichtung der Sperre teilt die 
Spielbank dem betroffenen Spieler Art und Dauer der 
Sperre unverzüglich schriftlich mit.

(7) Die Spielbank entscheidet auf Antrag des gesperrten 
Spielers nach Ablauf der in Absatz 6 Satz 1 bestimmten 
Frist über die Aufhebung der Sperre. Der gesperrte Spie-
ler hat einen Anspruch auf Löschung der Spielersperre, 
wenn die Gründe, die zur Eintragung in die Sperrdatei 
geführt haben, nicht mehr gegeben sind.

(8) Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Abs. 7 Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG) für die Daten gesperrter 
Spieler ist diejenige Stelle, die die Sperre ausgesprochen 
hat.

(9) Gesperrte Spieler erhalten auf Antrag Auskunft über 
folgende zu ihrer Person gespeicherte Daten:

1.  die Daten nach § 23 Abs. 1 Glücksspielstaatsvertrag,

2.   den Zweck der Speicherung (§ 19 Abs. 1 Nr. 3 BDSG) 
und die Herkunft der Daten (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 
BDSG),

3.   die Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung der Daten,

4.   die Empfänger regelmäßiger Datenübermittlungen 
und,

5.   sofern ein Dritter mit der Datenverarbeitung beauf-
tragt wurde, Name und Anschrift des Auftragneh-
mers.

§ 7 
Suchtforschung

Die Spielbanken sind berechtigt und auf Verlangen der 
Glücksspielaufsichtsbehörde auch verpflichtet, Daten im 
Sinne des § 23 Glücksspielstaatsvertrag in anonymisier-
ter Form für Zwecke der Glücksspielforschung zur Ver-
fügung zu stellen.

§ 8 
Videoüberwachung

(1) Zur Zugangskontrolle, zur Verhinderung, Aufde-
ckung und Verfolgung von Straftaten und zur Sicherung 
des Vertrauens der Öffentlichkeit in ein ordnungsge-
mäßes Spiel sind die Eingänge und Spielräume der 
Spielbank (Raumüberwachung) und die Spieltische 
(Spielüberwachung) mit optisch-elektronischen Einrich-
tungen zu überwachen (Videoüberwachung). Soweit der 
Umfang der Videoüberwachung nicht in der Spielbank-
erlaubnis oder in aufsichtsbehördlichen Anordnungen 
festgesetzt ist, kann er vom Spielbankunternehmer be-
stimmt werden. Die Spielbank darf die zur Raum- und 
Spielüberwachung erhobenen Daten höchstens sechs 
Monate speichern. § 9 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Die Datenerhebung nach Absatz 1 und die Daten ver-
arbeitende Stelle sind durch geeignete Maßnahmen er-
kennbar zu machen.

§ 9 
Aufsicht

(1) Das Innenministerium übt die Aufsicht über die 
Spielbanken aus, soweit die Absätze 5 und 6 nichts an-
deres bestimmen. Die Aufsicht hat den Schutz der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung vor Gefahren, die 
vom Spielbankbetrieb ausgehen, zu gewährleisten und 
sicherzustellen, dass die für den Betrieb der Spielbank 
geltenden Rechtsvorschriften und die in der Spielord-
nung und der Erlaubnis enthaltenen Bestimmungen ein-
gehalten werden.
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(2) Die Aufsichtsbehörde trifft ihre Maßnahmen nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Sie ist insbesondere berech-
tigt,

1.   den gesamten Betrieb der Spielbank zu überwachen 
und zu überprüfen und sich hierbei auch Dritter zu 
bedienen,

2.   alle dem Betrieb der Spielbank dienenden Räume zu 
betreten, Prüfungen und Besichtigungen vorzuneh-
men und die geschäftlichen Unterlagen des Spiel-
bankunternehmens einzusehen,

3.   durch Beauftragte an Sitzungen und Besprechungen 
entscheidungsbefugter Organe oder Gremien des 
Spielbankunternehmens teilzunehmen.

Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Ar-
tikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

Die Aufsichtsbehörde kann ferner jederzeit

1.   Auskunft über den gesamten Betrieb der Spielbank 
verlangen,

2.   aus wichtigem Grund die Abberufung von Geschäfts-
führern oder leitenden Angestellten der Spielbank 
verlangen,

3.  den Spielbetrieb ganz oder teilweise untersagen.

(3) Die Aufsichtsbehörde kann einzelne Aufsichtsbefug-
nisse auf andere Behörden übertragen.

(4) Der Spielbankunternehmer ist verpflichtet, der Auf-
sichtsbehörde innerhalb von sechs Monaten nach Ende 
eines jeden Kalenderjahres einen von einem Wirt-
schaftsprüfer geprüften Jahresabschluss nebst Lagebe-
richt und den Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers 
vorzulegen.

(5) Der Spielbetrieb, sowie die Ermittlung des Brutto-
spielertrags und der Tronceinnahmen werden durch die 
Finanzverwaltung in entsprechender Anwendung des 
§ 147 Abs. 6 und der §§ 210 und 211 der Abgabenord-
nung sowie durch Einsichtnahme in Videoaufzeich-
nungen und Dokumentationen zu den Hinweismittei-
lungen aus dem Floorman-Informations-System am 
Spielort laufend überwacht (Finanzaufsicht). Die Fi-
nanzverwaltung kann sich dabei auch Dritter bedienen.

(6) Das Finanzministerium übt die Steueraufsicht und 
die Aufsicht über die zusätzlichen Leistungen aus und 
erlässt die hierfür erforderlichen Regelungen. Es kann 
insbesondere die Maßnahmen treffen, die zur Sicherung 
der Spielbankabgabe erforderlich sind.

§ 10 
Spielordnung

(1) Das Innenministerium wird ermächtigt, im Einver-
nehmen mit den fachlich betroffenen Ressorts durch 
Rechtsverordnung eine Spielordnung zu erlassen. In ihr 
ist insbesondere zu bestimmen

 1.   welchen Personen die Teilnahme am Spiel nicht ge-
stattet ist, 

 2.   welche allgemeinen Zutrittsvoraussetzungen für den 
Spielbankbesuch bestehen, insbesondere, dass sich 
die Besuchenden auszuweisen und welche Personali-
en sie anzugeben haben,

 3.   welche Spiele gespielt werden dürfen,

 4.   wie und in welcher Höhe (Mindest- und Höchstbe-
träge) die Spieleinsätze zu erbringen sind,

 5.  wie Spielmarken kontrolliert werden,

 6.  wie Gewinne festgestellt und ausgezahlt werden,

 7.  zu welchen Zeiten nicht gespielt werden darf,

 8.   wie die Datenerfassung zu erfolgen hat und welche 
Daten in der Besucherdatei zu speichern sind,

 9.   welche Daten an Sperrsysteme und an ausländische 
Spielbanken übermittelt werden dürfen,

10.   die Dauer der Sperren und die Mitteilungspflichten 
bei Sperren.

(2) Die Spielordnung ist in den Spielsälen deutlich sicht-
bar auszuhängen.

§ 11 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahr-
lässig entgegen § 5 Abs. 2 Personen unter 18 Jahren oder 
nach § 6 Abs. 2 gesperrte Spieler am Spielbetrieb in ei-
ner Spielbank teilnehmen lässt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
zu 500.000 Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
das Innenministerium.

§ 12 
Spielbankabgabe

(1) Der Spielbankunternehmer ist verpflichtet, an das 
Land eine Spielbankabgabe zu entrichten. Die Spiel-
bankabgabe ist nach Maßgabe des Haushaltsplans für 
öffentliche oder gemeinnützige Zwecke zu verwenden. 
§§ 8 und 9 des Glücksspielstaatsvertrag AG NRW blei-
ben unberührt.

(2) Bemessungsgrundlage für die Spielbankabgabe sind 
die Bruttospielerträge abzüglich eines Freibetrags in 
Höhe von 1 Million Euro je Spielbankstandort. Die 
Spielbankabgabe beträgt 50 v. H. Soweit die Spielbank-
abgabe dem Land verbleibt, ist der im Haushaltsplan je-
weils festgelegte Betrag an die im zweiten Abschnitt ge-
nannte Stiftung abzuführen. Bei der Eröffnung einer 
Spielbank kann das Innenministerium im Einvernehmen 
mit dem Finanzministerium die Spielbankabgabe für 
 einen Zeitraum von höchstens drei Jahren bis auf 35 v. H. 
des Bruttospielertrages ermäßigen.

(3) Bruttospielertrag eines Spieltages ist

1.   bei den Glücksspielen, bei denen die Spielbank ein 
Spielrisiko trägt, der Betrag, um den die täglichen 
Spieleinsätze die Gewinne der Spielenden überstei-
gen, die diesen nach den Spielregeln zustehen (Brut-
togewinn), abzüglich der noch nicht verrechneten 
Verluste vergangener Spieltage,

2.   bei den Glücksspielen, bei denen die Spielbank kein 
Spielrisiko trägt, der Betrag, der der Spielbank zu-
fließt.

Unterliegen die Bruttospielerträge der Umsatzsteuer, 
wird die nach dem Umsatzsteuergesetz tatsächlich und 
endgültig zu entrichtende Umsatzsteuer auf die zu ent-
richtende Spielbankabgabe angerechnet.

(4) Spieltag ist der Zeitraum von der Öffnung der Spiel-
bank bis zur Schließung. An Tagen, an denen die Spiel-
bank geschlossen ist, gilt der Kalendertag als Spieltag.

(5) Nicht abgeholte Einsätze und Gewinne sowie Be-
träge, die nach dem Ende der Einsatzmöglichkeit gesetzt, 
von den Spielenden aber nicht zurückgenommen werden 
und der Spielbank verbleiben, werden dem Bruttospie-
lertrag zugerechnet.

(6) Falsche Spielmarken, falsche Geldscheine und 
falsche Münzen, sowie Spielmarken anderer Spielbanken 
an den Spieltischen und im Kleinen Spiel mindern den 
Bruttospielertrag nicht; sie sind mit dem Wert zu be-
rücksichtigen, mit dem sie am Glücksspiel teilgenommen 
haben.

(7) Spielverluste eines Spieltags werden für jede Spiel-
stätte mit den im laufenden Monat erzielten Bruttospie-
lerträgen, getrennt nach Großem Spiel und Kleinem 
Spiel verrechnet; ein verbleibender Verlust kann mit den 
Bruttospielerträgen der folgenden Monate verrechnet 
werden. Dabei werden die Erträge sämtlicher in der 
Spielbank veranstalteter Glücksspiele berücksichtigt.

(8) Zur Vermeidung unbilliger Härten kann das Innen-
ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministe-
rium die in Absatz 2 genannten Vomhundertsätze herun-
tersetzen.

§ 13 
Zusätzliche Leistungen

(1) Neben der Spielbankabgabe gemäß § 12 sind zusätz-
liche Leistungen zu entrichten.
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(2) Für das Große Spiel sind zusätzliche Leistungen in 
Höhe von 15 v. H. der Bruttospielerträge zu entrichten. 
Für Bruttospielerträge aus dem Großen Spiel, die je 
Spielbank 5 Millionen Euro übersteigen, erhöht sich 
diese zusätzliche Leistung um weitere 5 v. H.

(3) Bemessungsgrundlage für die zusätzlichen Leistun-
gen für das Kleine Spiel sind die Bruttospielerträge ab-
züglich eines Freibetrags in Höhe von 1 Million Euro je 
Spielbankstandort. Für das Kleine Spiel werden zusätz-
liche Leistungen in Höhe von 25 v. H. erhoben.

§ 14 
Gewinnabschöpfung

Sofern die ausgewiesenen Jahresüberschüsse der Spiel-
bankunternehmen 5 v. H. der Summe aus den Komman-
ditkapitalanteilen, den Rücklagen und den Risikofonds 
übersteigen, sind diese in voller Höhe an das Land abzu-
führen.

§ 15 
Zuwendungen, Tronc

(1) Den einzelnen bei der Spielbank beschäftigten Per-
sonen ist die Annahme von Geschenken oder ähnlichen 
Zuwendungen, die ihnen mit Rücksicht auf ihre Tätig-
keit gemacht werden, insbesondere die Annahme von so-
genannten Trinkgeldern, verboten. Zuwendungen der 
Besucher an die Spielbank oder an die bei der Spielbank 
beschäftigten Personen sind ohne Rücksicht auf einen 
etwaigen anderweitigen Willen des Spenders unverzüg-
lich den in der Spielbank aufgestellten Behältern (Tronc) 
zuzuführen. Elektronische Zuwendungen sind gesondert 
zu erfassen; sie sind Bestandteil des Bruttospielertrages. 
Der Spielbankunternehmer fertigt am Ende eines jeden 
Spieltages Aufzeichnungen über die Tronceinnahmen.

(2) Der Spielbankunternehmer hat die Tronceinnahmen, 
soweit nicht daraus eine Abgabe an den Landeshaushalt 
zu leisten ist (Troncabgabe), für die bei der Spielbank 
beschäftigten Personen zu verwalten und zu verwenden.

(3) Die Höhe der Troncabgabe bestimmt das Innenmi-
nisterium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium 
durch Rechtsverordnung.

§ 16 
Abgabenrechtliche Pflichten 

des Spielbankunternehmens, Entstehung und 
Fälligkeit der Abgaben

(1) Das Spielbankunternehmen ist verpflichtet, getrennt 
für jede Spielbank und jeden Nebenspielbetrieb Auf-
zeichnungen über den Betrieb zu führen. Insbesondere 
hat es den im Großen Spiel erzielten Bruttospielertrag 
täglich nach Ende des Spielgeschehens und den im Klei-
nen Spiel erzielten Bruttospielertrag am Tag der Abrech-
nung, mindestens jedoch einmal wöchentlich, festzustel-
len.

(2) Die Spielbankabgabe und die zusätzlichen Leistun-
gen entstehen beim Großen Spiel mit dem Ende des 
Spielgeschehens an dem jeweiligen Spieltag und beim 
Kleinen Spiel am Tag der Abrechnung.

(3) Das Spielbankunternehmen hat die Spielbankabgabe 
jeweils für jede Spielbank und jeden Nebenspielbetrieb 
spätestens am sechsten Tag des Monats für den vorange-
gangenen Monat zu berechnen, eine schriftliche Anmel-
dung nach amtlichem Vordruck abzugeben und die 
Spielbankabgabe sowie die zusätzlichen Leistungen zu 
entrichten (Fälligkeit). Die Anmeldungen sind von einer 
zur Vertretung des Spielbankunternehmens berechtigten 
Person eigenhändig zu unterschreiben. Sie gelten als 
Steueranmeldung im Sinne des § 168 der Abgabenord-
nung. Wird die Anmeldung nicht oder nicht rechtzeitig 
abgegeben oder ist die Anmeldung unzutreffend, setzt 
das Finanzamt die Spielbankabgabe fest.

§ 17 
Verwaltung der Abgaben

Für die Spielbankabgabe, die zusätzlichen Leistungen 
und die Troncabgabe gelten, soweit sich aus diesem Ge-
setz nichts Abweichendes ergibt, sinngemäß die Vor-

schriften der Abgabenordnung und der Rechtsvor-
schriften, die zur Durchführung der Abgabenordnung 
erlassen sind und werden, in der jeweils geltenden Fas-
sung. Die örtlich zuständigen Finanzämter werden vom 
Finanzministerium bestimmt.

§ 18 
Steuerbefreiung

Durch die Entrichtung der Spielbankabgabe und der zu-
sätzlichen Leistungen ist das Spielbankunternehmen von 
der Zahlung derjenigen Landes- und Gemeindesteuern 
befreit, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Spielbetrieb einer Spielbank stehen.

§ 19 
Gemeindeanteil an der Spielbankabgabe

Das Innenministerium wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Finanzministerium durch Rechtsverord-
nung zu regeln, welchen Anteil die Spielbankgemeinden 
an den Einnahmen aus dem Betrieb der Spielbanken er-
halten.

2. Abschnitt 
Stiftung Wohlfahrtspflege NRW

§ 20 
Sitz der Stiftung

(1) Die mit dem Spielbankgesetz NRW vom 19. März 
1974 (GV. NRW. S. 93) errichtete rechtsfähige Stiftung 
des öffentlichen Rechts „Stiftung des Landes Nordrhein-
Westfalen für Wohlfahrtspflege“ wird unter dem Namen 
„Stiftung Wohlfahrtspflege NRW“ fortgeführt.

(2) Die Stiftung hat ihren Sitz in Düsseldorf.

§ 21 
Stiftungszweck

(1) Zweck der Stiftung ist die Verwendung der nach § 12 
Abs. 2 der Stiftung zufließenden Mittel, der nach Maß-
gabe des Haushaltsplans aus dem Aufkommen der Odd-
set-Wetten zufließenden Mittel sowie weiterer Mittel von 
Seiten privater Dritter.

(2) Die Stiftung hat die ihr zufließenden Mittel aus-
schließlich für Zwecke der Wohlfahrtspflege, die ge-
meinnützig oder mildtätig im Sinne des Steuerrechts 
sind, insbesondere für Einrichtungen und Projekte zu 
Gunsten von Menschen mit Behinderung und alter Men-
schen, Maßnahmen zu deren Integration, sowie für Pro-
jekte zu Gunsten benachteiligter Kinder, die über das 
übliche Regelangebot hinausgehen, zu verwenden. Ein-
zelheiten bestimmt die Satzung, die das für Soziales zu-
ständige Ministerium im Einvernehmen mit den beteilig-
ten Ministerien erlässt.

(3) Etwaige Erträgnisse dürfen nur für die satzungsmä-
ßigen Zwecke verwendet werden. Es darf keine Person 
durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken der Stif-
tung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

§ 22 
Stiftungsorgane

Organe der Stiftung sind:

1.  der Stiftungsrat 

2.  der Stiftungsvorstand.

§ 23 
Stiftungsrat

(1) Der Stiftungsrat besteht aus zehn Mitgliedern, der 
Landtag entsendet fünf aus seiner Mitte gewählte Mit-
glieder. Je ein Mitglied wird vom Innenministerium, Fi-
nanzministerium und von dem für Soziales zuständigen 
Ministerium benannt. Zwei Mitglieder benennt die Lan-
desarbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege. Die Mitglieder des Stiftungsrates kön-
nen sich im Einzelfall vertreten lassen.
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(2) Der Stiftungsrat wählt seinen Vorsitzenden und des-
sen Stellvertreter.

(3) Die Mitglieder des Stiftungsrates sind ehrenamtlich 
tätig. Sie haben Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen 
Auslagen.

(4) Der Stiftungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

(5) Der Stiftungsrat stellt Richtlinien für die Verwen-
dung der Mittel auf, soweit die Verwendung nicht bereits 
durch dieses Gesetz festgelegt ist. Er beschließt über alle 
grundsätzlichen Fragen, die zum Aufgabenbereich der 
Stiftung gehören und über die Verwendung der Mittel im 
Einzelfall. Er überwacht die Tätigkeit des Stiftungsvor-
standes.

§ 24 
Stiftungsvorstand

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus zwei Mitgliedern, 
die das für Soziales zuständige Ministerium benennt.

(2) Der Stiftungsvorstand führt die Beschlüsse des Stif-
tungsrates aus und führt die Geschäfte der Stiftung. Er 
vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich.

§ 25 
Aufsicht

(1) Die Stiftung untersteht der Aufsicht des für Soziales 
zuständigen Ministeriums.

(2) Für das Haushaltsrecht der Stiftung gilt Teil IV der 
Landeshaushaltsordnung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 
S. 158) in der jeweils geltenden Fassung.

3. Abschnitt

§ 26 
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten, Fortgelten 

erteilter Erlaubnisse, Berichtspflicht

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

(2) Mit In-Kraft-Treten dieses Gesetzes wird das Gesetz 
über die Zulassung öffentlicher Spielbanken (Spielbank-
gesetz NRW – SpielbG NRW) vom 19. März 1974 (GV. 
NRW. S. 93), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 21. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 631), aufge-
hoben.

(3) Die nach altem Recht erteilten Erlaubnisse bleiben 
bis zum 31. Dezember 2008 in Kraft.

(4) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2013 über die Notwendigkeit des Fortbe-
stehens dieses Gesetzes.

Artikel 4
Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

zur Regelung der Zuständigkeit für die Überwachung 
von Telemedien nach dem Telemediengesetz 
und nach § 59 Abs. 2 Rundfunkstaatsvertrag 

(Telemedienzuständigkeitsgesetz – TMZ-Gesetz)

1.   Der einzige Absatz des Gesetzes zur Regelung der Zu-
ständigkeit für die Überwachung von Telemedien 
nach dem Telemediengesetz und nach § 59 Abs. 2 
Rundfunkstaatsvertrag (Telemedienzuständigkeitsge-
setz – TMZ-Gesetz) vom 29. März 2007 (GV. NRW. 
S. 137) wird Absatz 1 und erhält folgende Normüber-
schrift:

 „§ 1 
 Telemedienzuständigkeit“.

2.   Nach Absatz 1 werden folgende Absätze 2 und 3 an-
gefügt:

  „(2) Die Bezirksregierung Düsseldorf ist für das ge-
samte Land Nordrhein-Westfalen zuständig für die 
Überwachung und Untersagung von Glücksspielen 
im Internet und der Werbung hierfür im Internet.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 
in den Fällen des § 16 Telemediengesetz (BGBl. I S. 179) 
die Bezirksregierung Düsseldorf.“

3.  Nach § 1 wird folgender § 2 angefügt:

 „§ 2 
 In-Kraft-Treten, Berichtspflicht

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.

(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 
31. Dezember 2013 über die Notwendigkeit des Fortbe-
stehens dieses Gesetzes.“

Artikel 5

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.

Düsseldorf, den 30. Oktober 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Die Ministerin 
für Wirtschaft, Mittelstand und Energie

Christa  T h o b e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Justizministerin

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t t e r

Anlage

Staatsvertrag 
zum Glücksspielwesen in Deutschland 
(Glücksspielstaatsvertrag – GlüStV)1

Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen
(im Folgenden: „die Länder“ genannt)
schließen nachstehenden Staatsvertrag:

1 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informationsver-
fahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und 
der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. EG 
Nr. L 204 S. 37), geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 
S. 18), sind beachtet worden.
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Erster Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Ziele des Staatsvertrages

Ziele des Staatsvertrages sind

1.   das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht 
zu verhindern und die Voraussetzungen für eine 
wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen,

2.   das Glücksspielangebot zu begrenzen und den natür-
lichen Spieltrieb der Bevölkerung in geordnete und 
überwachte Bahnen zu lenken, insbesondere ein Aus-
weichen auf nicht erlaubte Glücksspiele zu verhin-
dern,

3.  den Jugend- und den Spielerschutz zu gewährleisten,

4.   sicherzustellen, dass Glücksspiele ordnungsgemäß 
durchgeführt, die Spieler vor betrügerischen Machen-
schaften geschützt und die mit Glücksspielen verbun-
dene Folge- und Begleitkriminalität abgewehrt wer-
den.

§ 2 
Anwendungsbereich

Die Länder regeln mit diesem Staatsvertrag die Veran-
staltung, die Durchführung und die Vermittlung von öf-
fentlichen Glücksspielen. Für Spielbanken gelten nur die 
§§ 1, 3 bis 8, 20 und 23.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

(1) Ein Glücksspiel liegt vor, wenn im Rahmen eines 
Spiels für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt 
verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn 
ganz oder überwiegend vom Zufall abhängt. Die Ent-
scheidung über den Gewinn hängt in jedem Fall vom Zu-
fall ab, wenn dafür der ungewisse Eintritt oder Ausgang 
zukünftiger Ereignisse maßgeblich ist. Auch Wetten ge-
gen Entgelt auf den Eintritt oder Ausgang eines zukünf-
tigen Ereignisses sind Glücksspiele.

(2) Ein öffentliches Glücksspiel liegt vor, wenn für einen 
größeren, nicht geschlossenen Personenkreis eine Teil-
nahmemöglichkeit besteht oder es sich um gewohnheits-
mäßig veranstaltete Glücksspiele in Vereinen oder sons-
tigen geschlossenen Gesellschaften handelt.

(3) Ein Glücksspiel im Sinne des Absatzes 1, bei dem 
 einer Mehrzahl von Personen die Möglichkeit eröffnet 
wird, nach einem bestimmten Plan gegen ein bestimmtes 
Entgelt die Chance auf einen Geldgewinn zu erlangen, 
ist eine Lotterie. Die Vorschriften über Lotterien gelten 
auch, wenn anstelle von Geld Sachen oder andere geld-
werte Vorteile gewonnen werden können (Ausspielung).

(4) Veranstaltet und vermittelt wird ein Glücksspiel 
dort, wo dem Spieler die Möglichkeit zur Teilnahme er-
öffnet wird.

(5) Annahmestellen und Lotterie-Einnehmer sind in die 
Vertriebsorganisation von Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 
eingegliederte Vermittler.

(6) Gewerbliche Spielvermittlung betreibt, wer, ohne 
Annahmestelle oder Lotterieeinnehmer zu sein,

1.   einzelne Spielverträge an einen Veranstalter vermit-
telt oder

2.   Spielinteressenten zu Spielgemeinschaften zusam-
menführt und deren Spielbeteiligung dem Veranstal-
ter – selbst oder über Dritte – vermittelt,

sofern dies jeweils in der Absicht geschieht, durch diese 
Tätigkeit nachhaltig Gewinn zu erzielen.

§ 4 
Allgemeine Bestimmungen

(1) Öffentliche Glücksspiele dürfen nur mit Erlaubnis 
der zuständigen Behörde des jeweiligen Landes veran-
staltet oder vermittelt werden. Das Veranstalten und das 
Vermitteln ohne diese Erlaubnis (unerlaubtes Glücks-
spiel) ist verboten.

(2) Die Erlaubnis ist zu versagen, wenn das Veranstalten 
oder das Vermitteln des Glücksspiels den Zielen des § 1 
zuwiderläuft. Die Erlaubnis darf nicht für das Vermit-
teln nach diesem Staatsvertrag nicht erlaubter Glücks-
spiele erteilt werden. Auf die Erteilung der Erlaubnis 
besteht kein Rechtsanspruch.

(3) Das Veranstalten und das Vermitteln von öffent-
lichen Glücksspielen darf den Erfordernissen des Ju-
gendschutzes nicht zuwiderlaufen. Die Teilnahme von 
Minderjährigen ist unzulässig. Die Veranstalter und die 
Vermittler haben sicherzustellen, dass Minderjährige von 
der Teilnahme ausgeschlossen sind.

(4) Das Veranstalten und das Vermitteln öffentlicher 
Glücksspiele im Internet ist verboten.

§ 5 
Werbung

(1) Werbung für öffentliches Glücksspiel hat sich zur 
Vermeidung eines Aufforderungscharakters bei Wahrung 
des Ziels, legale Glücksspielmöglichkeiten anzubieten, 
auf eine Information und Aufklärung über die Möglich-
keit zum Glücksspiel zu beschränken.

(2) Werbung für öffentliches Glücksspiel darf nicht in 
Widerspruch zu den Zielen des § 1 stehen, insbesondere 
nicht gezielt zur Teilnahme am Glücksspiel auffordern, 
anreizen oder ermuntern. Sie darf sich nicht an Minder-
jährige oder vergleichbar gefährdete Zielgruppen rich-
ten. Die Werbung darf nicht irreführend sein und muss 
deutliche Hinweise auf das Verbot der Teilnahme Min-
derjähriger, die von dem jeweiligen Glücksspiel ausge-
hende Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten enthalten.

(3) Werbung für öffentliches Glücksspiel ist im Fern-
sehen (§§ 7 und 8 Rundfunkstaatsvertrag), im Internet 
sowie über Telekommunikationsanlagen verboten.

(4) Werbung für unerlaubte Glücksspiele ist verboten.

§ 6 
Sozialkonzept

Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen Glücks-
spielen sind verpflichtet, die Spieler zu verantwortungs-
bewusstem Spiel anzuhalten und der Entstehung von 
Glücksspielsucht vorzubeugen. Zu diesem Zweck haben 
sie Sozialkonzepte zu entwickeln, ihr Personal zu schu-
len und die Vorgaben des Anhangs „Richtlinien zur Ver-
meidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht“ zu er-
füllen. In den Sozialkonzepten ist darzulegen, mit wel-
chen Maßnahmen den sozialschädlichen Auswirkungen 
des Glücksspiels vorgebeugt werden soll und wie diese 
behoben werden sollen.

§ 7 
Aufklärung

(1) Die Veranstalter und Vermittler von öffentlichen 
Glücksspielen haben über die Wahrscheinlichkeit von 
Gewinn und Verlust, die Suchtrisiken der von ihnen an-
gebotenen Glücksspiele, das Verbot der Teilnahme Min-
derjähriger und Möglichkeiten der Beratung und Thera-
pie aufzuklären.

(2) Lose, Spielscheine und Spielquittungen müssen Hin-
weise auf die von dem jeweiligen Glücksspiel ausge-
hende Suchtgefahr und Hilfsmöglichkeiten enthalten.

§ 8 
Spielersperre

(1) Zum Schutz der Spieler und zur Bekämpfung der 
Glücksspielsucht sind die Spielbanken und die in § 10 
Abs. 2 genannten Veranstalter verpflichtet, ein übergrei-
fendes Sperrsystem zu unterhalten.

(2) Die zur Teilnahme am Sperrsystem verpflichteten 
Veranstalter sperren Personen, die dies beantragen 
(Selbstsperre) oder von denen sie aufgrund der Wahr-
nehmung ihres Personals oder aufgrund von Meldungen 
Dritter wissen oder aufgrund sonstiger tatsächlicher An-
haltspunkte annehmen müssen, dass sie spielsuchtge-
fährdet oder überschuldet sind, ihren finanziellen Ver-
pflichtungen nicht nachkommen oder Spieleinsätze ris-
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kieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen 
oder Vermögen stehen (Fremdsperre).

(3) Die Sperre beträgt mindestens ein Jahr. Die Veran-
stalter teilen die Sperre dem betroffenen Spieler unver-
züglich schriftlich mit.

(4) Die Veranstalter haben die in § 23 Abs. 1 genannten 
Daten in eine Sperrdatei einzutragen. Ein Eintrag ist 
auch zulässig, wenn nicht alle Daten erhoben werden 
können.

(5) Eine Aufhebung der Sperre ist frühestens nach einem 
Jahr und nur auf schriftlichen Antrag des Spielers mög-
lich. Über diesen entscheidet der Veranstalter, der die 
Sperre verfügt hat.

Zweiter Abschnitt 
Aufgaben des Staates

§ 9 
Glücksspielaufsicht

(1) Die Glücksspielaufsicht hat die Aufgabe, die Erfül-
lung der nach diesem Staatsvertrag bestehenden oder 
auf Grund dieses Staatsvertrages begründeten öffent-
lich-rechtlichen Verpflichtungen zu überwachen sowie 
darauf hinzuwirken, dass unerlaubtes Glücksspiel und 
die Werbung hierfür unterbleiben. Die zuständige Be-
hörde des jeweiligen Landes kann die erforderlichen An-
ordnungen im Einzelfall erlassen. Sie kann insbesondere

1.   jederzeit Auskunft und Vorlage aller Unterlagen und 
Nachweise verlangen, die zur Prüfung im Rahmen des 
Satzes 1 erforderlich sind,

2.   Anforderungen an die Veranstaltung, Durchführung 
und Vermittlung öffentlicher Glücksspiele und die 
Werbung hierfür sowie an die Entwicklung und Um-
setzung des Sozialkonzepts stellen,

3.   die Veranstaltung, Durchführung und Vermittlung 
unerlaubter Glücksspiele und die Werbung hierfür 
untersagen,

4.   Kredit- und Finanzdienstleistungsinstituten die Mit-
wirkung an Zahlungen für unerlaubtes Glücksspiel 
und an Auszahlungen aus unerlaubtem Glücksspiel 
untersagen und

5.   Diensteanbietern im Sinne von § 3 Teledienstegesetz, 
soweit sie nach diesem Gesetz verantwortlich sind, 
die Mitwirkung am Zugang zu unerlaubten Glücks-
spielangeboten untersagen.

Sofern unerlaubtes Glücksspiel in mehreren Ländern 
veranstaltet oder vermittelt wird oder dafür in mehreren 
Ländern geworben wird, kann jedes betroffene Land die 
zuständige Behörde eines anderen Landes ermächtigen, 
auch mit Wirkung für das betroffene Land tätig zu wer-
den.

(2) Widerspruch und Klage gegen diese Anordnungen 
haben keine aufschiebende Wirkung.

(3) Die Länder arbeiten bei der Glücksspielaufsicht zu-
sammen. Sie stimmen die Erlaubnisse für die in § 10 
Abs. 2 genannten Veranstalter ab.

(4) Die Erlaubnis wird von der zuständigen Behörde für 
das Gebiet des jeweiligen Landes oder einen Teil dieses 
Gebietes erteilt. Sie ist widerruflich zu erteilen und zu 
befristen. Sie kann, auch nachträglich, mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden. Die Erlaubnis ist weder 
übertragbar noch kann sie einem Anderen zur Ausübung 
überlassen werden.

(5) Die Erlaubnis zur Einführung neuer Glücksspielan-
gebote durch die in § 10 Abs. 2 genannten Veranstalter 
setzt voraus, dass

1.   der Fachbeirat (§10 Abs. 1 Satz 2) zuvor die Auswir-
kungen des neuen Angebotes auf die Bevölkerung un-
tersucht und bewertet hat und

2.   der Veranstalter im Anschluss an die Einführung 
dieses Glücksspiels der Erlaubnisbehörde über die so-
zialen Auswirkungen des neuen Angebotes berichtet.

Neuen Glücksspielangeboten steht die Einführung neuer 
oder die erhebliche Erweiterung bestehender Vertriebs-
wege durch Veranstalter oder Vermittler gleich.

(6) Die Glücksspielaufsicht darf nicht durch eine Be-
hörde ausgeübt werden, die für die Finanzen des Landes 
oder die Beteiligungsverwaltung der in § 10 Abs. 2 ge-
nannten Veranstalter zuständig ist.

§ 10
Sicherstellung eines ausreichenden 

Glücksspielangebotes

(1) Die Länder haben zur Erreichung der Ziele des § 1 
die ordnungsrechtliche Aufgabe, ein ausreichendes 
Glücksspielangebot sicherzustellen. Sie werden dabei 
von einem Fachbeirat beraten, der sich aus Experten in 
der Bekämpfung der Glücksspielsucht zusammensetzt.

(2) Auf gesetzlicher Grundlage können die Länder diese 
öffentliche Aufgabe selbst, durch juristische Personen 
des öffentlichen Rechts oder durch privatrechtliche Ge-
sellschaften, an denen juristische Personen des öffent-
lichen Rechts unmittelbar oder mittelbar maßgeblich be-
teiligt sind, erfüllen.

(3) Die Länder begrenzen die Zahl der Annahmestellen 
zur Erreichung der Ziele des § 1.

(4) Es ist sicherzustellen, dass ein erheblicher Teil der 
Einnahmen aus Glücksspielen zur Förderung öffent-
licher oder gemeinnütziger, kirchlicher oder mildtätiger 
Zwecke verwendet wird.

(5) Anderen als den in Abs 2 Genannten darf nur die 
Veranstaltung von Lotterien und Ausspielungen nach 
den Vorschriften des Dritten Abschnitts erlaubt werden.

§ 11 
Suchtforschung

Die Länder stellen die wissenschaftliche Forschung zur 
Vermeidung und Abwehr von Suchtgefahren durch 
Glücksspiele sicher.

Dritter Abschnitt 
Lotterien mit geringerem Gefährdungspotential

§ 12 
Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis gemäß § 4 Abs. 1 darf nur erteilt wer-
den, wenn

1.   der Veranstaltung keine Versagungsgründe nach § 13 
entgegenstehen,

2.   die in §§ 14, 15 Abs. 1 und 2 und § 16 Abs. 3 genann-
ten Voraussetzungen vorliegen,

3.   mit der Veranstaltung keine wirtschaftlichen Zwecke 
verfolgt werden, die über den mit dem Hinweis auf 
die Bereitstellung von Gewinnen verbundenen Wer-
beeffekt hinausgehen, und

4.   nicht zu erwarten ist, dass durch die Veranstaltung 
selbst oder durch die Verwirklichung des Veranstal-
tungszwecks oder die Verwendung des Reinertrages 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet 
wird oder die Beziehungen der Bundesrepublik 
Deutschland zu anderen Staaten beeinträchtigt wer-
den.

Satz 1 Nr. 3 gilt nicht für Lotterien in der Form des Ge-
winnsparens, wenn von einem Teilnahmebetrag ein Teil-
betrag von höchstens 20 vom Hundert als Losanteil für 
die Gewinnsparlotterie verwendet wird.

(2) In der Erlaubnis kann für Veranstaltungen, die tra-
ditionell in Verbindung mit dem Fernsehen präsentiert 
werden und bei denen vorrangig die gemeinnützige Ver-
wendung der Reinerträge dargestellt wird, eine Befrei-
ung vom Verbot der Fernsehwerbung (§ 5 Abs. 3) zuge-
lassen werden. In der Erlaubnis ist auch zu entscheiden, 
inwieweit die Anforderungen der §§ 6 und 7 zu erfüllen 
sind.

(3) Soll eine Lotterie mit einem einheitlichen länder-
übergreifenden Spielplan in mehreren Ländern veran-
staltet werden, kann das Land, in dem der Veranstalter 
seinen Sitz hat, eine Erlaubnis auch mit Wirkung für die 
Länder erteilen, die hierzu ermächtigt haben.
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§ 13 
Versagungsgründe

(1) Eine Erlaubnis darf nicht erteilt werden, wenn die 
Veranstaltung § 4 Abs. 2 bis 4 widerspricht. Dies ist vor 
allem der Fall, wenn nicht auszuschließen ist, dass die 
Veranstaltung der Lotterie wegen des insgesamt bereits 
vorhandenen Glücksspielangebotes, insbesondere im 
Hinblick auf die Zahl der bereits veranstalteten Glücks-
spiele oder deren Art oder Durchführung den Spieltrieb 
in besonderer Weise fördert.

(2) Eine Erlaubnis darf insbesondere nicht erteilt wer-
den, wenn

1.  der Spielplan vorsieht, dass

 a)   die Bekanntgabe der Ziehungsergebnisse öfter als 
zweimal wöchentlich erfolgt,

 b)   der Höchstgewinn einen Wert von 1 Million Euro 
übersteigt oder

 c)   Teile des vom Spieler zu entrichtenden Entgeltes 
zu dem Zweck angesammelt werden, Gewinne für 
künftige Ziehungen zu schaffen (planmäßiger 
Jackpot),

 oder

2.   eine interaktive Teilnahme in Rundfunk und Teleme-
dien mit zeitnaher Gewinnbekanntgabe ermöglicht 
wird.

§ 14 
Veranstalter

(1) Eine Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn der 
Veranstalter

1.   die Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körper-
schaftsteuergesetzes erfüllt und

2.   zuverlässig ist, insbesondere die Gewähr dafür bietet, 
dass die Veranstaltung ordnungsgemäß und für die 
Spielteilnehmer sowie die Erlaubnisbehörde nach-
vollziehbar durchgeführt und der Reinertrag zweck-
entsprechend verwendet wird.

Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die von den in § 10 Abs. 2 ge-
nannten Veranstaltern und von der Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts „Bayerisches Rotes Kreuz“ veranstal-
teten Lotterien und für Veranstaltungen in der Form des 
Gewinnsparens (§ 12 Abs. 1 Satz 2).

(2) Soll die Veranstaltung ganz oder überwiegend von 
einem Dritten durchgeführt werden, darf die Erlaubnis 
nur erteilt werden, wenn nicht die Gefahr besteht, dass 
durch die Durchführung die Transparenz und Kontrol-
lierbarkeit der Veranstaltung beeinträchtigt wird und 
der Dritte

1.  die Anforderungen des Absatzes 1 Nr. 2 erfüllt und

2.   hinsichtlich der Durchführung der Veranstaltung den 
Weisungen des Veranstalters unterliegt und keinen 
maßgeblichen rechtlichen oder tatsächlichen Einfluss 
auf den Veranstalter hat.

§ 15 
Spielplan, Kalkulation und Durchführung 

der Veranstaltung

(1) Nach dem Spielplan müssen der Reinertrag, die Ge-
winnsumme und die Kosten in einem angemessenen Ver-
hältnis zueinander stehen; die Kosten der Veranstaltung 
sind so gering wie möglich zu halten. Reinertrag ist der 
Betrag, der sich aus der Summe der Entgelte nach Abzug 
von Kosten, Gewinnsumme und Steuern ergibt. Für den 
Reinertrag und die Gewinnsumme sollen im Spielplan 
jeweils mindestens 30 vom Hundert der Entgelte vorge-
sehen sein und es darf kein Grund zu der Annahme be-
stehen, dass diese Anteile nicht erreicht werden. Bei der 
Antragstellung ist eine Kalkulation vorzulegen, aus der 
sich die voraussichtlichen Kosten der Veranstaltung, die 
Gewinnsumme, die Steuern und der Reinertrag ergeben. 
Zeigt sich nach Erteilung der Erlaubnis, dass die kalku-
lierten Kosten voraussichtlich überschritten werden, ist 
dies der Erlaubnisbehörde unverzüglich anzuzeigen und 
eine neue Kalkulation vorzulegen.

(2) In den Kosten der Lotterie dürfen Kosten von Drit-
ten im Sinne des § 14 Abs. 2 nach Art und Umfang nur 
insoweit berücksichtigt werden, als sie den Grundsätzen 
wirtschaftlicher Betriebsführung entsprechen. Die Ver-
gütung des Dritten soll nicht abhängig vom Umsatz be-
rechnet werden.

(3) Der Veranstalter hat der zuständigen Behörde alle 
Unterlagen vorzulegen und alle Auskünfte zu erteilen, die 
zur Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung 
der Lotterie erforderlich sind. Insbesondere hat er eine 
Abrechnung vorzulegen, aus der sich die tatsächliche 
Höhe der Einnahmen, des Reinertrages, der Gewinnaus-
schüttung und der Kosten der Veranstaltung ergibt.

(4) Die zuständige Behörde kann auf Kosten des Veran-
stalters einen staatlich anerkannten Wirtschaftsprüfer 
beauftragen oder dessen Beauftragung vom Veranstalter 
verlangen, damit ein Gutachten zur Überprüfung der 
ordnungsgemäßen Planung oder Durchführung der Lot-
terie, insbesondere zur Angemessenheit der Kosten der 
Lotterie erstattet und der Behörde vorgelegt wird. Die 
Kosten des Gutachtens sind Kosten der Lotterie.

§ 16 
Verwendung des Reinertrages

(1) Der Reinertrag der Veranstaltung muss zeitnah für den 
in der Erlaubnis festgelegten Zweck verwendet werden.

(2) Will der Veranstalter den Reinertrag für einen ande-
ren als den in der Erlaubnis festgelegten gemeinnüt-
zigen, kirchlichen oder mildtätigen Zweck verwenden 
oder kann der Verwendungszweck nicht oder nicht zeit-
nah verwirklicht werden, hat der Veranstalter dies der 
zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Diese 
kann nach Anhörung des Veranstalters den Verwen-
dungszweck neu festlegen.

(3) Ein angemessener Anteil des Reinertrages soll in dem 
Land verwendet werden, in dem die Lotterie veranstaltet 
wird.

§ 17 
Form und Inhalt der Erlaubnis

Die Erlaubnis wird schriftlich erteilt. In ihr sind insbe-
sondere festzulegen

1.   der Veranstalter sowie im Fall des § 14 Abs. 2 der 
Dritte,

2.   Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der 
Veranstaltung, 

3.   der Verwendungszweck des Reinertrages, die Art und 
Weise des Nachweises der Verwendung und der Zeit-
punkt, zu dem der Nachweis zu erbringen ist,

4.  der Spielplan und

5.  die Vertriebsform.

§ 18 
Kleine Lotterien

Die Länder können von den Regelungen des Staatsver-
trages für nicht länderübergreifend veranstaltete Lotte-
rien abweichen, bei denen

1.   die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Betrag 
von 40.000 Euro nicht übersteigt,

2.   der Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für ge-
meinnützige, kirchliche oder mildtätige Zwecke ver-
wandt wird und

3.   der Reinertrag und die Gewinnsumme jeweils min-
destens 25 vom Hundert der Entgelte betragen.

Vierter Abschnitt 
Gewerbliche Spielvermittlung

§ 19 
Gewerbliche Spielvermittlung

Neben den §§ 4 bis 7 und unbeschadet sonstiger gesetz-
licher Regelungen gelten für die Tätigkeit des gewerb-
lichen Spielvermittlers folgende Anforderungen:
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1.   Der gewerbliche Spielvermittler hat mindestens zwei 
Drittel der von den Spielern vereinnahmten Beträge 
für die Teilnahme am Spiel an den Veranstalter wei-
terzuleiten. Er hat die Spieler vor Vertragsabschluss 
in Textform klar und verständlich auf den für die 
Spielteilnahme an den Veranstalter weiterzuleitenden 
Betrag hinzuweisen sowie ihnen unverzüglich nach 
Vermittlung des Spielauftrages den Veranstalter mit-
zuteilen.

2.   Gewerbliche Spielvermittler und von ihnen oder den 
Spielinteressenten im Sinne des § 3 Abs. 6 beauftrag-
te Dritte sind verpflichtet, bei jeder Spielteilnahme 
dem Veranstalter die Vermittlung offen zu legen.

3.   Gewerbliche Spielvermittler sind verpflichtet, dafür 
Sorge zu tragen, dass bei Vertragsabschluss ein zur 
unabhängigen Ausübung eines rechts- oder steuerbe-
ratenden Berufes befähigter Treuhänder mit der Ver-
wahrung der Spielquittungen und der Geltendma-
chung des Gewinnanspruches gegenüber dem Veran-
stalter beauftragt wird. Dem Spielteilnehmer ist bei 
Vertragsabschluss ein Einsichtsrecht an den Spiel-
quittungen, die in seinem Auftrag vermittelt worden 
sind, einzuräumen. Wird ein Gewinnanspruch vom 
Spielteilnehmer nicht innerhalb einer Frist von drei 
Monaten beim Treuhänder geltend gemacht, so ist der 
Gewinnbetrag an den Veranstalter abzuführen.

Fünfter Abschnitt 
Besondere Vorschriften

§ 20 
Spielbanken

Gesperrte Spieler dürfen am Spielbetrieb in Spielbanken 
nicht teilnehmen. Die Durchsetzung des Verbots ist 
durch Kontrolle des Ausweises oder eine vergleichbare 
Identitätskontrolle und Abgleich mit der Sperrdatei zu 
gewährleisten.

§ 21 
Sportwetten

(1) Wetten können als Kombinationswetten oder Einzel-
wetten auf den Ausgang von Sportereignissen (Sport-
wetten) erlaubt werden. In der Erlaubnis sind Art und 
Zuschnitt der Sportwetten im Einzelnen zu regeln.

(2) Die Veranstaltung und Vermittlung von Sportwetten 
muss organisatorisch, rechtlich, wirtschaftlich und per-
sonell getrennt sein von der Veranstaltung oder Organi-
sation von Sportereignissen und dem Betrieb von Ein-
richtungen, in denen Sportveranstaltungen stattfinden. 
Die Verknüpfung der Übertragung von Sportereignissen 
in Rundfunk und Telemedien mit der Veranstaltung oder 
Vermittlung von Sportwetten oder mit Trikot- und Ban-
denwerbung für Sportwetten ist nicht zulässig. Wetten 
während des laufenden Sportereignisses sowie über Te-
lekommunikationsanlagen sind verboten.

(3) Gesperrte Spieler dürfen an Wetten nicht teilneh-
men. Die Durchsetzung des Verbots ist durch Kontrolle 
des Ausweises oder eine vergleichbare Identitäts-
kontrolle und Abgleich mit der Sperrdatei zu gewähr-
leisten.

§ 22 
Lotterien mit besonderem Gefährdungspotential

(1) Die Höhe planmäßiger Jackpots ist zur Erreichung 
der Ziele des § 1 in der Erlaubnis zu begrenzen; § 9 
Abs. 3 Satz 2 ist anzuwenden.

(2) Gesperrte Spieler dürfen an Lotterien der in § 10 
Abs. 2 genannten Veranstalter, die häufiger als zweimal 
pro Woche veranstaltet werden, nicht teilnehmen. Die 
Durchsetzung dieses Verbots ist durch Kontrolle des 
Ausweises oder eine vergleichbare Identitätskontrolle 
und Abgleich mit der Sperrdatei zu gewährleisten.

Sechster Abschnitt 
Datenschutz

§ 23 
Sperrdatei, Datenverarbeitung

(1) Mit der Sperrdatei werden die für eine Sperrung er-
forderlichen Daten verarbeitet und genutzt. Es dürfen 
folgende Daten gespeichert werden:

1.  Familiennamen, Vornamen, Geburtsnamen,
2.  Aliasnamen, verwendete Falschnamen,
3.  Geburtsdatum,
4.  Geburtsort,
5.  Anschrift,
6.  Lichtbilder,
7.  Grund der Sperre,
8.  Dauer der Sperre und
9.  meldende Stelle.

Daneben dürfen die Dokumente, die zur Sperrung ge-
führt haben, gespeichert werden.

(2) Die gespeicherten Daten sind im erforderlichen Um-
fang an die Stellen zu übermitteln, die Spielverbote zu 
überwachen haben. Die Datenübermittlung kann auch 
durch automatisierte Abrufverfahren erfolgen.

(3) Datenübermittlungen an öffentliche Stellen, insbe-
sondere an Strafverfolgungsbehörden und Gerichte, sind 
nach den gesetzlichen Vorschriften zulässig.

(4) Erteilte Auskünfte und Zugriffe im elektronischen 
System sind zu protokollieren.

(5) Die Daten sind sechs Jahre nach Ablauf der Sperre 
zu löschen. Es ist zulässig, die Löschung am Ende des 
sechsten Jahres vorzunehmen.

(6) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes be-
stimmt ist, sind die jeweiligen Vorschriften für den 
Schutz personenbezogener Daten anzuwenden, auch 
wenn die Daten nicht in Dateien verarbeitet oder genutzt 
werden.

Siebter Abschnitt 
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 24 
Regelungen der Länder

Die Länder erlassen die zur Ausführung dieses Staats-
vertrages notwendigen Bestimmungen. Sie können wei-
tergehende Anforderungen insbesondere zu den Voraus-
setzungen des Veranstaltens und Vermittelns von 
Glücksspielen festlegen. In ihren Ausführungsgesetzen 
können sie auch vorsehen, dass Verstöße gegen die Be-
stimmungen dieses Staatsvertrages mit Geldbuße oder 
Strafe geahndet werden.

§ 25 
Weitere Regelungen

(1) Die bis zum 1. Januar 2007 erteilten Konzessionen, 
Genehmigungen und Erlaubnisse der Veranstalter im 
Sinne des § 10 Abs. 2 und die ihnen nach Landesrecht 
gleichstehenden Befugnisse gelten – soweit nicht im Be-
scheid eine kürzere Frist festgelegt ist – bis zum 31. De-
zember 2008 als Erlaubnis mit der Maßgabe fort, dass die 
Regelungen dieses Staatsvertrages – abgesehen vom Er-
laubniserfordernis nach § 4 Abs. 1 Satz 1 – Anwendung 
finden. Die Veranstalter nach § 10 Abs. 2 haben zum 1. 
Januar 2009 eine Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 einzuholen. 

(2) Abs. 1 findet entsprechende Anwendung auf die Ver-
mittler von erlaubten öffentlichen Glücksspielen (ein-
schließlich der Lotterie-Einnehmer der Klassenlotterien 
und der gewerblichen Spielvermittler). Soweit Vermitt-
ler in die Vertriebsorganisation eines Veranstalters ein-
gegliedert sind, stellt der Veranstalter den Antrag auf 
Erteilung der Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 für die für ihn 
tätigen Vermittler.

(3) Abweichend von § 10 Abs. 2 kann das Land Rhein-
land-Pfalz seine Aufgabe nach § 10 Abs. 1 durch ein 
 betrautes Unternehmen wahrnehmen.
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(4) Die zuständige Behörde kann eine Lotterie, die bei 
In-Kraft-Treten dieses Vertrages von mehreren Veran-
staltern in allen Ländern durchgeführt wird und bei der 
der Reinertrag ausschließlich zur Erfüllung der in § 10 
Abs. 4 genannten Zwecke verwandt wird, abweichend 
von § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 13 Abs. 2, § 14 Abs. 1 
Nr. 1 und § 15 Abs. 1 Satz 3 erlauben.

(5) Der Reinertrag von Veranstaltungen in der Form des 
Gewinnsparens muss mindestens 25 vom Hundert der 
Entgelte betragen. Der Reinertrag ist für gemeinnützige, 
kirchliche oder mildtätige Zwecke zu verwenden. Er-
laubnisse können allgemein erteilt werden.

(6) Die Länder können befristet auf ein Jahr nach In-
Kraft-Treten des Staatsvertrages abweichend von § 4 
Abs. 4 bei Lotterien die Veranstaltung und Vermittlung 
im Internet erlauben, wenn keine Versagungsgründe 
nach § 4 Abs. 2 vorliegen und folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind:

1.   Der Ausschluss minderjähriger oder gesperrter Spie-
ler wird durch Identifizierung und Authentifizierung 
gewährleistet; die Richtlinien der Kommission für Ju-
gendmedienschutz zur geschlossenen Benutzergruppe 
sind zu beachten.

2.   Die Beachtung der in der Erlaubnis festzulegenden 
Einsatzgrenzen, die 1000 Euro pro Monat nicht über-
schreiten dürfen, und des Kreditverbots ist sicherge-
stellt.

3.   Besondere Suchtanreize durch schnelle Wiederholung 
und die Möglichkeit interaktiver Teilnahme mit zeit-
naher Gewinnbekanntgabe sind ausgeschlossen; da-
von kann regelmäßig bei Lotterien mit nicht mehr als 
zwei Gewinnentscheiden pro Woche ausgegangen 
werden.

4.   Durch Lokalisierung nach dem Stand der Technik 
wird sichergestellt, dass nur Personen teilnehmen 
können, die sich im Geltungsbereich der Erlaubnis 
aufhalten.

5.   Ein an die besonderen Bedingungen des Internets an-
gepasstes Sozialkonzept ist zu entwickeln und einzu-
setzen; seine Wirksamkeit ist wissenschaftlich zu eva-
luieren.

§ 26 
Verhältnis zu bestehenden Regelungen 

für die Klassenlotterien

(1) Soweit die Regelungen des Staatsvertrags zwischen 
den Ländern Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, 
Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen über eine 
Staatliche Klassenlotterie vom 26. Mai 1992 (SKL-
Staatsvertrag) oder die Regelungen für die Nordwest-
deutsche Klassenlotterie in der Vereinbarung der Länder 
Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Schleswig-Hol-
stein, Freie und Hansestadt Hamburg, Freie Hansestadt 
Bremen, Saarland, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern und Sachsen-Anhalt zum gemeinsamen 
Betrieb einer staatlichen Klassenlotterie vom 23. Dezem-
ber 1992 (NKL-Ländervereinbarung) im Widerspruch zu 
Regelungen dieses Staatsvertrags stehen, sind die Rege-
lungen dieses Staatsvertrags vorrangig anzuwenden.

(2) Eine Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 wird den Klassenlot-
terien abweichend von Art. 4 des SKL-Staatsvertrags 
und abweichend von Art. 2 der NKL-Ländervereinba-
rung von den nach diesem Staatsvertrag zuständigen Be-
hörden erteilt.

§ 27 
Evaluierung

Die Auswirkungen dieses Staatsvertrages sind von den 
Glücksspielaufsichtsbehörden der Länder unter Mitwir-
kung des Fachbeirats zu evaluieren. Das Ergebnis ist 
drei Jahre nach In-Kraft-Treten des Staatsvertrages vor-
zulegen.

§ 28 
Befristung, Fortgelten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ablauf des vierten Jah-
res nach seinem In-Kraft-Treten außer Kraft, sofern 

nicht die Ministerpräsidentenkonferenz unter Berück-
sichtigung des Ergebnisses der Evaluation (§ 27) bis 
Ende des vierten Jahres mit mindestens 13 Stimmen das 
Fortgelten des Staatsvertrages beschließt. In diesem Fall 
gilt der Staatsvertrag unter den Ländern fort, die dem 
Beschluss zugestimmt haben.

(2) Der Staatsvertrag kann von jedem der Länder, in de-
nen er fortgilt, zum Schluss eines Kalenderjahres gekün-
digt werden. Die Kündigung ist schriftlich gegenüber 
dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz zu 
erklären. Die Kündigung eines Landes lässt das zwi-
schen den übrigen Ländern bestehende Vertragsverhält-
nis unberührt, jedoch kann jedes der übrigen Länder das 
Vertragsverhältnis binnen einer Frist von drei Monaten 
nach Eingang der Benachrichtigung über die gegenüber 
der oder dem Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkon-
ferenz erfolgte Kündigungserklärung zum selben Zeit-
punkt kündigen.

§ 29 
In-Kraft-Treten

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 
Sind bis zum 31. Dezember 2007 nicht mindestens 13 
Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei der oder 
des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hin-
terlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos.

(2) Mit In-Kraft-Treten dieses Staatsvertrages tritt der 
Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland vom 
18. Dezember 2003/13. Februar 2004 außer Kraft.

Für das Land Baden-Württemberg: 

Stuttgart, den 31. Juli 2007 

Günther  H.  O e t t i n g e r

 
Für den Freistaat Bayern: 

München, den 7. Mai 2007 

Dr. Edmund  S t o i b e r

 
Für das Land Berlin: 

Berlin, den 19. März 2007 

Klaus  W o w e r e i t

 
Für das Land Brandenburg: 

Potsdam, den 23. Februar 2007 

Matthias  P l a t z e c k

 
Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Bremen, den 9. Mai 2007 

Jens  B ö h r n s e n

 
Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Hamburg, den 4. Mai 2007 

Ole  v. B e u s t

 
Für das Land Hessen: 

Wiesbaden, den 26. April 2007

Roland  K o c h

 
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Schwerin, den 31. Januar 2007

Dr. Harald  R i n g s t o r f f

 
Für das Land Niedersachsen: 

Hannover, den 25. April 2007

Christian  W u l f f
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Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Düsseldorf, den 22. Mai 2007 

Dr. Jürgen  R ü t t g e r s

 
Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Mainz, den 8. Mai 2007 

Kurt  B e c k

 
Für das Saarland: 

Saarbrücken, den 30. Januar 2007 

Peter  M ü l l e r

 
Für den Freistaat Sachsen: 

Dresden, den 9. Mai 2007 

Prof. Dr. Georg  M i l b r a d t

 
Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Magdeburg, den 8. Mai 2007

Prof. Dr. Wolfgang  B ö h m e r

  
Für das Land Schleswig-Holstein: 

Kiel, den 10. Juli 2007

Peter Harry  C a r s t e n s e n

 
Für den Freistaat Thüringen: 

Erfurt, den 20. April 2007 

Dieter  A l t h a u s

Anhang „Richtlinien zur Vermeidung und Bekämpfung 
von Glücksspielsucht“

Zur Vermeidung und Bekämpfung von Glücksspielsucht 
gelten die folgenden Richtlinien:

Die Veranstalter

a)   benennen Beauftragte für die Entwicklung von Sozi-
alkonzepten,

b)   erheben Daten über die Auswirkungen der von ihnen 
angebotenen Glücksspiele auf die Entstehung von 
Glücksspielsucht und berichten hierüber sowie über 

den Erfolg der von ihnen zum Spielerschutz getrof-
fenen Maßnahmen alle zwei Jahre den Glücksspiel-
aufsichtsbehörden,

c)   schulen das für die Veranstaltung, Durchführung und 
gewerbliche Vermittlung öffentlichen Glücksspiels 
eingesetzte Personal in der Früherkennung problema-
tischen Spielverhaltens, wie z. B. dem plötzlichen An-
stieg des Entgelts oder der Spielfrequenz,

d)   schließen das in den Annahmestellen beschäftigte 
Personal vom dort angebotenen Glücksspiel aus,

e)   ermöglichen es den Spielern, ihre Gefährdung einzu-
schätzen, und

f)   richten eine Telefonberatung mit einer bundesweit 
einheitlichen Telefonnummer ein.

Eine Information über Höchstgewinne ist mit der Auf-
klärung über die Wahrscheinlichkeit von Gewinn und 
Verlust zu verbinden.

Die Vergütung der leitenden Angestellten von Glücks-
spielveranstaltern darf nicht abhängig vom Umsatz be-
rechnet werden.

– GV. NRW. 2007 S. 445

2035

Berichtigung des Gesetzes 
zur Änderung des Personalvertretungsrechts 

und schulrechtlicher Vorschriften 
vom 9. Oktober 2007 (GV. NRW. S. 394)

 
Die Bekanntmachung des o. g. Gesetzes wird wie folgt 
berichtigt:

1)   In Artikel I – Änderung des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes – Nr. 19 Buchstabe b wird die Angabe 
in der Tabelle zu § 42 Abs. 4 mit „1001 bis 000 Be-
schäftigten drei Mitglieder,“ durch die Angabe „1001 
bis 2000 Beschäftigten drei Mitglieder,“ ersetzt.

2)   In der Unterschriftenleiste wird die Angabe „Dr. 
Jürgen  R ü t t t g e r s“ ersetzt durch die Angabe 
„Dr. Jürgen  R ü t t g e r s“.

 

– GV. NRW. 2007 S. 460
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